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Textliche Darstellung 

 
Erläuterungen 

 
2.2 Landschaftsschutzgebiete  

   
 (1) Die nachfolgend unter den laufenden 

Gliederungsnummern 
 
2.2.1   LSG Bürener Wälder 
2.2.2   LSG Offene Kulturlandschaft 
2.2.3  LSG Fließgewässer, Auen und kleine          

Täler 
2.2.4   LSG Talhänge von Alme und Afte 
2.2.5   LSG FFH-Gebiet Wälder bei Büren 
 
näher bestimmten Flächen sind gemäß § 21 
LG als Landschaftsschutzgebiete (LSG) 
festgesetzt. 
 
Die Grenze der Landschaftsschutzgebiete 
verläuft auf der Mitte der in der Festset-
zungskarte eingezeichneten Abgrenzungsli-
nie. 
 

Nach § 21 LG werden Land-
schaftsschutzgebiete festgesetzt, 
soweit dies 
 

a) zur Erhaltung oder Wieder-
herstellung der Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushalts 
oder Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter, 

b) wegen der Vielfalt, Eigenart 
oder Schönheit des Land-
schaftsbildes oder 

c) wegen ihrer besonderen 
Bedeutung für die Erholung 

erforderlich ist.  

 (2) Allgemeine Verbote  
 In den unter 2.2.1 bis 2.2.5 genannten Land-

schaftsschutzgebieten sind gemäß § 34 
Abs. 2 LG alle Handlungen verboten, die 
den Charakter der geschützten Gebiete ver-
ändern können oder dem besonderen 
Schutzzweck der einzelnen Gebiete zuwi-
derlaufen. 
Insbesondere ist es verboten: 
 

 

 a) außerhalb befestigter Straßen- und 
Fahrwege, eingerichteter Park- und 
Stellplätze und außerhalb von Hofräu-
men zu reiten, Fahrrad zu fahren, ein 
Kraftfahrzeug zu fahren oder abzustel-
len; 
unberührt bleiben: 
- das Fahren oder Abstellen von 

Kraftfahrzeugen im Rahmen ord-
nungsgemäßer land- oder forstwirt-
schaftlicher sowie gartenbaulicher 
Tätigkeiten, der Jagd, der Fischerei 

Als befestigt sind alle Fahrwege 
anzusehen, die durch Einbrin-
gung von Wegebaumaterial oder 
als Folge von Erdbaumaßnahmen 
für das Befahren hergerichtet 
sind. Trampelpfade und Fahrspu-
ren gelten nicht als Wege. Nach 
dem Landesforstgesetz ist das 
Fahren sowie das Abstellen von 
Wohnwagen und Kraftfahrzeugen 
im Wald generell verboten. Die 
Vorschriften der Straßenver-



 

sowie im Rahmen von Unterhal-
tungsarbeiten an Gewässern oder 
öffentlichen Versorgungsanlagen; 

 

kehrsordnung sind zu beachten. 

 b) Bäume, Sträucher oder sonstige Pflan-
zen und Pflanzenbestände ganz oder 
teilweise zu beseitigen, zu beschädigen 
oder auf andere Weise in ihrem Wachs-
tum oder Bestand zu beeinträchtigen; 

 
 
 

 

Als Beeinträchtigung gilt auch das 
Beschädigen des Wurzelwerkes 
sowie das Verdichten oder Ver-
siegeln des Bodens im Traufbe-
reich der Bäume und Sträucher 
sowie die Behandlung von Säu-
men, Hochstaudenfluren, Röh-
richten u. a. mit Bioziden. Bei der 
Beweidung mit Pferden sind an-
gemessene Schutzvorkehrungen 
zu treffen. 

 unberührt bleiben: 
- Maßnahmen im Rahmen der ord-

nungsgemäßen land- oder forstwirt-
schaftlichen Bodennutzung sowie die 
ordnungsgemäße Nutzung, Bewirt-
schaftung und Pflege von Bäumen 
und Sträuchern, 

Zur ordnungsgemäßen Nutzung 
und Pflege zählen auch das Auf-
den-Stock-Setzen der Hecken, 
Schnittmaßnahmen bei Obst-
bäumen und die Nutzung von 
hiebreifen Bäumen. 
Gemäß § 64 Abs. 1 Ziffer 2 LG ist 
das Auf-den-Stock-Setzen von 
Gehölzen jedoch in der Zeit vom 
1. März bis 30. September verbo-
ten. 
Für genutzte Gehölze bzw. ab-
gängige Obstbäume sind Ersatz-
pflanzungen aus standortgerech-
ten, heimischen Laubgehölzen 
bzw. hochstämmigen Obstbäu-
men möglichst lokaler Sorten in 
der auf die Nutzung folgenden 
Pflanzzeit vorzunehmen. 

 - Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Wartungs-, Unterhaltungs- und Repa-
raturarbeiten an öffentlichen Ver- und 
Entsorgungsleitungen einschließlich 
Fernmeldeeinrichtungen sowie an 
Bahngleisen nach Abstimmung mit der 
unteren Landschaftsbehörde, 

Zur Unterhaltung zählen auch das 
Zurückschneiden und Ausasten 
oder ähnliche Maßnahmen unter-
halb von Leiterseilen und inner-
halb der notwendigen Schneisen-
breite von Freileitungen sowie 
das Freihalten der Schutzstreifen 
von unterirdischen Versorgungs-
leitungen entsprechend dem Be-
triebszweck. 

 - Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen im 
Rahmen der Verkehrssicherungs-
pflicht nach Abstimmung mit der unte-
ren Landschaftsbehörde, 

 

 



 

 - Maßnahmen im Rahmen der militäri-
schen Nutzung auf dem Gebiet des 
Standortübungsplatzes „Brenker Mark“ 
bis zu dessen Aufgabe als Truppen-
übungsplatz; 

 

 c) Moore, Heide, Brüche sowie Brachland 
oder andere nicht genutzte Flächen in 
eine andere Nutzungsart umzuwandeln 
oder die Nutzung zu intensivieren; 

Bei diesen Lebensräumen han-
delt es sich häufig um nach § 62 
LG geschützte Biotope. Zu einer 
Intensivierung zählen insbeson-
dere der Umbruch der Flächen, 
der Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln sowie das 
Verlegen von Drainagen. Das 
Umwandlungsverbot gilt nicht für 
Brachflächen, die im Rahmen der 
EU-Stilllegungsprogramme vorü-
bergehend nicht bewirtschaftet 
werden, sowie für Grünland, dass 
im Rahmen des Vertragsnatur-
schutzes entwickelt worden ist. 
 

 d) Wald in eine andere Nutzungsart um-
zuwandeln, Schmuckreisig- und Weih-
nachtsbaumkulturen außerhalb des 
Waldes oder Baumschulkulturen anzu-
legen; 

 

 

 e) bauliche Anlagen im Sinne der Bauord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der jeweils gültigen Fassung sowie 
Verkehrsanlagen, Wege oder Plätze 
einschließlich deren Nebenanlagen zu 
errichten oder zu ändern, auch wenn für 
die jeweilige Maßnahme keine Plan-
feststellung, bauaufsichtliche Genehmi-
gung, Anzeige oder sonstige baurecht-
liche Entscheidung erforderlich ist; 
unberührt bleiben: 
- die Erweiterung baulicher Anlagen, so-

fern sie bau- und planungsrechtlich 
zulässig ist und nur einen untergeord-
neten Teil der vorhandenen Gebäude 
einnimmt unter Beachtung der Ziele 
und Grundsätze des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, 

- die Errichtung von Wildfütterungen, 
Ansitzleitern und Jagdhochsitzen im 
Rahmen der ordnungsgemäßen Jagd, 

Als bauliche Anlagen gelten ne-
ben Gebäuden auch Wald-, Jagd-
, Fischerei- und sonstige Hütten 
sowie Dauercamping- und Dauer-
zeltplätze, Lager- und Ausstel-
lungsplätze, Sportanlagen, Lan-
dungs-, Boots- und Angelstege, 
Wildgehege, Zäune und andere 
aus Baustoffen oder Bauteilen 
hergestellte Einfriedigungen. 
Unter Erweiterung ist auch die Er-
richtung selbständiger baulicher 
Anlagen zu verstehen, die nur ei-
nen untergeordneten Teil der Ge-
bäude darstellen. 
 
 
 
 
 
 



 

- das Errichten von nach Art und Größe 
ortsüblichen Forstkultur- und Weide-
zäunen, sowie kulturtechnisch not-
wendigen Einzäunungen im Rahmen 
des Erwerbsgartenbaues für die Dauer 
der Kulturzeit, 

- die Errichtung von offenen Melkstän-
den oder Unterständen für das Weide-
vieh im Rahmen der ordnungsgemä-
ßen Landwirtschaft, 

- die Unterhaltung der Forstwirtschafts-
wege, 

- der Bau von nicht mit Bindemitteln 
oder Pflaster befestigten Forstwirt-
schaftswegen im Rahmen der ord-
nungsgemäßen forstwirtschaftlichen 
Bodennutzung unter besonderer Be-
rücksichtigung des Kleinreliefs und 
ohne erhebliche und nachhaltige Ver-
änderungen der Bodengestalt im Be-
nehmen mit der unteren Landschafts-
behörde, 

- das Aufstellen von beweglichen Wald-
arbeiterschutzhütten auf Wegen und 
Plätzen; 

- der Neubau der Ortsumgehung Büren-
Steinhausen im Zuge der L 549; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men im Sinne der § 4 – 6 LG sind 
im Einvernehmen mit der unteren 
Landschaftsbehörde zu regeln. 

 f) ober- oder unterirdische Leitungen aller 
Art einschließlich Fernmeldeeinrichtun-
gen zu errichten, zu verlegen oder zu 
ändern; 
unberührt bleiben: 
- die Verlegung von innerbetrieblichen 

Leitungen, die der Versorgung von 
land- oder forstwirtschaftlichen oder 
gartenbaulichen Betrieben dienen, 

- die Verlegung von Leitungen in der 
befahrbaren Schwarzdecke von Stra-
ßen, 

- die Unterhaltung oder Instandsetzung 
bestehender Leitungsnetze nach Ab-
stimmung mit der unteren Land-
schaftsbehörde; 

 

 

 g) Werbeanlagen oder Werbemittel, Schil-
der oder Beschriftungen oder ähnliches 
zu errichten, anzubringen oder zu än-
dern; 

 



 

unberührt bleiben: 
- das Errichten oder Anbringen von 

Schildern oder Beschriftungen durch 
Behörden, soweit sie ausschließlich 
auf den Schutz des Gebietes hinwei-
sen, Ver- oder Gebotshinweise bein-
halten oder als Orts- und Verkehrs-
hinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen, 

- das zeitweise Aufstellen von Schildern 
im Rahmen der Vermarktung land- 
oder forstwirtschaftlicher sowie gar-
tenbaulicher Erzeugnisse ab Hof; 

 
 h) Buden, Verkaufsstände, Verkaufswa-

gen oder Warenautomaten aufzustellen 
oder Stellplätze dafür zu errichten;  
unberührt bleibt: 
- das zeitweilige Aufstellen von offenen 
Verkaufsständen an Straßen und 
Parkplätzen zum Verkauf von im eige-
nen Betrieb gewonnen land- oder 
forstwirtschaftlichen sowie gartenbau-
lichen Produkten; 

 

 

 i) Wohnwagen, Wohnmobile, Mobilheime, 
Wohncontainer, Zelte oder ähnliche, 
dem zeitweisen Aufenthalt von Men-
schen dienende Anlagen ab- bzw. auf-
zustellen oder Stellplätze dafür zu er-
richten;  
unberührt bleibt: 

- das zeitweilige Aufstellen von Schäfer-
wagen und –karren im Rahmen der 
Wanderschäferei; 

 

 

 j) außerhalb von Hofräumen und Haus-
gärten und außerhalb von dazu einge-
richteten und genehmigten Plätzen 
Feuer zu machen, zu grillen, zu zelten 
oder zu lagern;  
unberührt bleiben: 

- das Zelten der ansässigen Bevölke-
rung, insbesondere der Kinder, auf 
Wiesen und Weiden in der Nähe der ei-
genen Wohngebäude, 

- das Verbrennen von Stroh, Schlagab-
raum oder sonstigen pflanzlichen Abfäl-
len, soweit dieses nach abfallrechtli-

 



 

chen Vorschriften zulässig ist; 
 

 k) Anlagen für alle Arten von Wasser-, 
Ball-, Winter-, Luft-, Modell-, Motor-, 
Schieß- oder Tiersport zu errichten, 
Modell-, Motor- oder Schießsport aus-
zuüben sowie Open-Air-Veranstal-
tungen durchzuführen; 

 

 

 l) Abgrabungen, Aufschüttungen, Aus-
schachtungen oder Sprengungen vor-
zunehmen oder die Bodengestalt auf 
andere Art und Weise zu verändern 
oder Gesteinsmaterialien zu entneh-
men; 

 

Verboten sind auch Verfüllungen 
in geringem Ausmaß zur Beseiti-
gung von Geländesenken und 
ähnlichem innerhalb landwirt-
schaftlicher Flächen, die Beseiti-
gung und Veränderung von Bö-
schungen, Terrassenkanten und 
ähnlichem sowie die Beschädi-
gung von Boden- und Kultur-
denkmalen. 

 m) Boden, Bodenaushub, landschafts-
fremde Stoffe oder Gegenstände, ins-
besondere feste oder flüssige Abfall-
stoffe aller Art, Altmaterialien oder 
Schutt zu lagern, einzuleiten, einzu-
bringen oder sich ihrer auf andere Art 
und Weise zu entledigen; 
unberührt bleiben: 
- die vorübergehende Lagerung von 

Produkten der Land- und Forstwirt-
schaft sowie des Gartenbaus, 

- Meliorationsmaßnahmen auf Ackerflä-
chen, 

- die vorübergehende Ablagerung sowie 
das Aufbringen von Dünger und Kom-
post, 

- die vorübergehende Ablagerung von 
Stoffen und Gegenständen an Ufer-
rändern, die bei Maßnahmen der Ge-
wässerunterhaltung anfallen, 

- die vorübergehende Lagerung von 
Material zu Unterhaltungs- und Repa-
raturarbeiten an Wegen auf vorhande-
nen befestigten Plätzen, 

- das Anlegen von Futterstellen für das 
Wild gemäß § 25 Landesjagdgesetz; 

 

Abfälle in diesem Sinne sind auch 
Gartenabfälle. Die Verbote des 
Wasser- und Abfallrechtes sind 
zu beachten. Das Aufbringen von 
Gülle ist in der Düngeverordnung 
und das Aufbringen von Klär-
schlamm in der Klärschlammver-
ordnung geregelt. 

 n) die Gestalt der fließenden oder stehen-
den Gewässer zu verändern, künstliche 
Gewässer einschließlich Fischteiche 

Zum Gewässer zählen auch 
das Ufer und die Quellbereiche. 
Zur Gestaltveränderung zählen 



 

anzulegen sowie in Gewässern Netz-
gehegeanlagen zu errichten; 
unberührt bleiben: 

- erforderliche Maßnahmen der Gewäs-
serunterhaltung nach Abstimmung mit 
der unteren Landschaftsbehörde. 

auch nicht sachgerechte Ufer-
verbauungen aus Bauschutt 
oder Grünabfällen. 

 

   
 (3) Allgemeine Gebote  
 Es ist geboten, ältere Baum-, insbesondere 

auch Obstbaum-, sowie andere Gehölz-
pflanzungen zu pflegen, abgängige Gehöl-
ze durch Nachpflanzungen zu ersetzen und 
Lücken in den Beständen zu schließen. 

Dieses Gebot bezieht sich vor 
allem auf ältere Pflanzungen 
von Obstbaumreihen, Reihen 
anderer Laubbäume sowie Al-
leen. 

 



 

 
   

2.2.1 Landschaftsschutzgebiet 
„Bürener Wälder“ 

 

   
 (1) Die Festsetzung als Landschaftsschutz-

gebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a, b 
und c LG, insbesondere 
- zur Erhaltung und Entwicklung der Le-

bensgemeinschaften und Lebensstätten 
von landschaftsraumtypischen Tier- und 
Pflanzenarten innerhalb von großflächi-
gen, zusammenhängenden Waldgebie-
ten,  

- zur Erhaltung und Verbesserung der 
Funktionen im regionalen und überregio-
nalen Biotopverbund, 

- zur Erhaltung und Wiederherstellung 
großflächiger und naturnaher Buchen- 
und Buchenmischwälder sowie bachbe-
gleitender Eschenwälder und anderer 
Waldformationen mit temporären und 
dauernd fließenden Bächen, Trockentä-
lern, Quellbereichen, Schwalglöchern, 
Dolinen, Alt- und Totholz, 

- zur Erhaltung reichstrukturierter und na-
turnaher Waldsysteme mit besonderer 
Bedeutung für die Erholung, 

- zur Erhaltung und Wiederherstellung na-
turnaher Laubwaldgesellschaften, Karst-
erscheinungen  und Bachläufe für wis-
senschaftliche und pädagogische Zwe-
cke.  

 
 

Dieses Schutzgebiet umfasst die 
großflächigen Waldgebiete des 
Plangebietes. Es handelt sich im 
wesentlichen um die Wälder öst-
lich von Büren, soweit sie nicht 
als Naturschutzgebiet festgesetzt 
sind oder zum LSG 2.2.5 zählen, 
zusammenhängende Wälder an 
den Hängen des Almetales, das 
Flakenholz, den Schorn, die sog. 
Nadel, die Brenker Mark ein-
schließlich des Standortübungs-
platzes, die Ahdener und Adler 
Mark, den Dicken Busch, den 
Großen Lohn, die Bereiche Ha-
gen und Ziegenberg östlich von 
Wewelsburg sowie Langenrheine, 
Booklied und Lipperhohl. 
 
 
 
 
Zu den Karsterscheinungen zäh-
len insbesondere temporäre 
Wasserläufe und Quellen, 
Schwalglöcher, Dolinen, Erdfälle 
und Trockentäler. 

 (2) Spezielle Verbote  
 Zusätzlich zu den allgemeinen Verboten ist 

es insbesondere verboten: 
 

 a) die vorhandenen naturnah ausgepräg-
ten temporären Bäche und Quellberei-
che, deren Einschnitte und Tälchen so-
wie die Erdfälle und Dolinen in ihrer 
Struktur oder Funktion zu beeinträchti-
gen; 

 

Als Beeinträchtigung gelten auch 
die konzentrierte Ablagerung von 
Schlagabraum sowie die Anlage 
von Wild- und Lockfütterungen. 

 b) auf Grünlandflächen mit Bodendenkmä-
lern einen Pflegeumbruch durchzufüh-
ren. 

 

 



 

 (3) Spezielle Gebote  
 Es ist insbesondere geboten:  
 - die derzeit praktizierte naturnahe Wald-

bewirtschaftung beizubehalten und ver-
stärkt anzuwenden; 

 - den Anteil von naturnahen Laub- und 
Mischwaldbeständen am Gesamtwald-
bestand weiter zu erhöhen; 

 

 - standortwidrige Bestände hier vorrangig 
umzuwandeln; 

 

 - geeignete Einzelbäume und Baumgrup-
pen zu Altholzinseln zu entwickeln sowie 
Totholz und Höhlenbäume zu erhalten; 

 

 - artenreiche und naturnahe Waldmäntel 
und Waldsäume zu erhalten und zu ent-
wickeln; 

 

 - innerhalb der Waldgebiete vorhandene 
Grünland- und Magerwiesenflächen zu 
erhalten und zu entwickeln; 

 

 - wertvolle und landschaftsraumtypische 
Lebensräume wie Quellen, dauernd und 
zeitweise fließende Bachläufe sowie de-
ren Auen, Einschnitte und Tälchen, 
Schwalglöcher, Dolinen, Erdfälle, Klein-
gewässer und Felsen zu sichern und zu 
entwickeln; 

 

 - Holz mit Fahrzeugen nur von den Rü-
ckegassen und Wegen aus zu rücken 
und Rückegassen  nicht in ökologisch 
empfindlichen Bereichen anzulegen. 

 

Die Waldflächen auf den Almetal-
hängen sind in der Waldfunkti-
onskarte teilweise als Wälder mit 
Bodenschutzfunktion dargestellt. 
Eine Beeinträchtigung der histori-
schen Wallanlage „Hahnenberg“ 
ist auszuschließen. 
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eine andere Nutzungsart umzuwandeln 
oder die Nutzung zu intensivieren; 

Bei diesen Lebensräumen han-
delt es sich häufig um nach § 62 
LG geschützte Biotope. Zu einer 
Intensivierung zählen insbeson-
dere der Umbruch der Flächen, 
der Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln sowie das 
Verlegen von Drainagen. Das 
Umwandlungsverbot gilt nicht für 
Brachflächen, die im Rahmen der 
EU-Stilllegungsprogramme vorü-
bergehend nicht bewirtschaftet 
werden, sowie für Grünland, dass 
im Rahmen des Vertragsnatur-
schutzes entwickelt worden ist. 
 

 d) Wald in eine andere Nutzungsart um-
zuwandeln, Schmuckreisig- und Weih-
nachtsbaumkulturen außerhalb des 
Waldes oder Baumschulkulturen anzu-
legen; 

 

 

 e) bauliche Anlagen im Sinne der Bauord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der jeweils gültigen Fassung sowie 
Verkehrsanlagen, Wege oder Plätze 
einschließlich deren Nebenanlagen zu 
errichten oder zu ändern, auch wenn für 
die jeweilige Maßnahme keine Plan-
feststellung, bauaufsichtliche Genehmi-
gung, Anzeige oder sonstige baurecht-
liche Entscheidung erforderlich ist; 
unberührt bleiben: 
- die Erweiterung baulicher Anlagen, so-

fern sie bau- und planungsrechtlich 
zulässig ist und nur einen untergeord-
neten Teil der vorhandenen Gebäude 
einnimmt unter Beachtung der Ziele 
und Grundsätze des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, 

- die Errichtung von Wildfütterungen, 
Ansitzleitern und Jagdhochsitzen im 
Rahmen der ordnungsgemäßen Jagd, 

Als bauliche Anlagen gelten ne-
ben Gebäuden auch Wald-, Jagd-
, Fischerei- und sonstige Hütten 
sowie Dauercamping- und Dauer-
zeltplätze, Lager- und Ausstel-
lungsplätze, Sportanlagen, Lan-
dungs-, Boots- und Angelstege, 
Wildgehege, Zäune und andere 
aus Baustoffen oder Bauteilen 
hergestellte Einfriedigungen. 
Unter Erweiterung ist auch die Er-
richtung selbständiger baulicher 
Anlagen zu verstehen, die nur ei-
nen untergeordneten Teil der Ge-
bäude darstellen. 
 
 
 
 
 
 



 

- das Errichten von nach Art und Größe 
ortsüblichen Forstkultur- und Weide-
zäunen, sowie kulturtechnisch not-
wendigen Einzäunungen im Rahmen 
des Erwerbsgartenbaues für die Dauer 
der Kulturzeit, 

- die Errichtung von offenen Melkstän-
den oder Unterständen für das Weide-
vieh im Rahmen der ordnungsgemä-
ßen Landwirtschaft, 

- die Unterhaltung der Forstwirtschafts-
wege, 

- der Bau von nicht mit Bindemitteln 
oder Pflaster befestigten Forstwirt-
schaftswegen im Rahmen der ord-
nungsgemäßen forstwirtschaftlichen 
Bodennutzung unter besonderer Be-
rücksichtigung des Kleinreliefs und 
ohne erhebliche und nachhaltige Ver-
änderungen der Bodengestalt im Be-
nehmen mit der unteren Landschafts-
behörde, 

- das Aufstellen von beweglichen Wald-
arbeiterschutzhütten auf Wegen und 
Plätzen; 

- der Neubau der Ortsumgehung Büren-
Steinhausen im Zuge der L 549; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men im Sinne der § 4 – 6 LG sind 
im Einvernehmen mit der unteren 
Landschaftsbehörde zu regeln. 

 f) ober- oder unterirdische Leitungen aller 
Art einschließlich Fernmeldeeinrichtun-
gen zu errichten, zu verlegen oder zu 
ändern; 
unberührt bleiben: 
- die Verlegung von innerbetrieblichen 

Leitungen, die der Versorgung von 
land- oder forstwirtschaftlichen oder 
gartenbaulichen Betrieben dienen, 

- die Verlegung von Leitungen in der 
befahrbaren Schwarzdecke von Stra-
ßen, 

- die Unterhaltung oder Instandsetzung 
bestehender Leitungsnetze nach Ab-
stimmung mit der unteren Land-
schaftsbehörde; 

 

 

 g) Werbeanlagen oder Werbemittel, Schil-
der oder Beschriftungen oder ähnliches 
zu errichten, anzubringen oder zu än-
dern; 

 



 

unberührt bleiben: 
- das Errichten oder Anbringen von 

Schildern oder Beschriftungen durch 
Behörden, soweit sie ausschließlich 
auf den Schutz des Gebietes hinwei-
sen, Ver- oder Gebotshinweise bein-
halten oder als Orts- und Verkehrs-
hinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen, 

- das zeitweise Aufstellen von Schildern 
im Rahmen der Vermarktung land- oder 
forstwirtschaftlicher sowie gartenbauli-
cher Erzeugnisse ab Hof; 

 
 h) Buden, Verkaufsstände, Verkaufswa-

gen oder Warenautomaten aufzustellen 
oder Stellplätze dafür zu errichten;  
unberührt bleibt: 
- das zeitweilige Aufstellen von offenen 
Verkaufsständen an Straßen und 
Parkplätzen zum Verkauf von im eige-
nen Betrieb gewonnen land- oder 
forstwirtschaftlichen sowie gartenbau-
lichen Produkten; 

 

 

 i) Wohnwagen, Wohnmobile, Mobilheime, 
Wohncontainer, Zelte oder ähnliche, 
dem zeitweisen Aufenthalt von Men-
schen dienende Anlagen ab- bzw. auf-
zustellen oder Stellplätze dafür zu er-
richten;  
unberührt bleibt: 

- das zeitweilige Aufstellen von Schäfer-
wagen und –karren im Rahmen der 
Wanderschäferei; 

 

 

 j) außerhalb von Hofräumen und Haus-
gärten und außerhalb von dazu einge-
richteten und genehmigten Plätzen 
Feuer zu machen, zu grillen, zu zelten 
oder zu lagern;  
unberührt bleiben: 

- das Zelten der ansässigen Bevölke-
rung, insbesondere der Kinder, auf 
Wiesen und Weiden in der Nähe der ei-
genen Wohngebäude, 

- das Verbrennen von Stroh, Schlagab-
raum oder sonstigen pflanzlichen Abfäl-
len, soweit dieses nach abfallrechtli-

 



 

chen Vorschriften zulässig ist; 
 

 k) Anlagen für alle Arten von Wasser-, 
Ball-, Winter-, Luft-, Modell-, Motor-, 
Schieß- oder Tiersport zu errichten, 
Modell-, Motor- oder Schießsport aus-
zuüben sowie Open-Air-Veranstal-
tungen durchzuführen; 

 

 

 l) Abgrabungen, Aufschüttungen, Aus-
schachtungen oder Sprengungen vor-
zunehmen oder die Bodengestalt auf 
andere Art und Weise zu verändern 
oder Gesteinsmaterialien zu entneh-
men; 

 

Verboten sind auch Verfüllungen 
in geringem Ausmaß zur Beseiti-
gung von Geländesenken und 
ähnlichem innerhalb landwirt-
schaftlicher Flächen, die Beseiti-
gung und Veränderung von Bö-
schungen, Terrassenkanten und 
ähnlichem sowie die Beschädi-
gung von Boden- und Kultur-
denkmalen. 

 m) Boden, Bodenaushub, landschafts-
fremde Stoffe oder Gegenstände, ins-
besondere feste oder flüssige Abfall-
stoffe aller Art, Altmaterialien oder 
Schutt zu lagern, einzuleiten, einzu-
bringen oder sich ihrer auf andere Art 
und Weise zu entledigen; 
unberührt bleiben: 
- die vorübergehende Lagerung von 

Produkten der Land- und Forstwirt-
schaft sowie des Gartenbaus, 

- Meliorationsmaßnahmen auf Ackerflä-
chen, 

- die vorübergehende Ablagerung sowie 
das Aufbringen von Dünger und Kom-
post, 

- die vorübergehende Ablagerung von 
Stoffen und Gegenständen an Ufer-
rändern, die bei Maßnahmen der Ge-
wässerunterhaltung anfallen, 

- die vorübergehende Lagerung von 
Material zu Unterhaltungs- und Repa-
raturarbeiten an Wegen auf vorhande-
nen befestigten Plätzen, 

- das Anlegen von Futterstellen für das 
Wild gemäß § 25 Landesjagdgesetz; 

 

Abfälle in diesem Sinne sind auch 
Gartenabfälle. Die Verbote des 
Wasser- und Abfallrechtes sind 
zu beachten. Das Aufbringen von 
Gülle ist in der Düngeverordnung 
und das Aufbringen von Klär-
schlamm in der Klärschlammver-
ordnung geregelt. 

 n) die Gestalt der fließenden oder stehen-
den Gewässer zu verändern, künstliche 
Gewässer einschließlich Fischteiche 

Zum Gewässer zählen auch 
das Ufer und die Quellbereiche. 
Zur Gestaltveränderung zählen 



 

anzulegen sowie in Gewässern Netz-
gehegeanlagen zu errichten; 
unberührt bleiben: 

- erforderliche Maßnahmen der Gewäs-
serunterhaltung nach Abstimmung mit 
der unteren Landschaftsbehörde. 

auch nicht sachgerechte Ufer-
verbauungen aus Bauschutt 
oder Grünabfällen. 

 

   
 (3) Allgemeine Gebote  
 Es ist geboten, ältere Baum-, insbesondere 

auch Obstbaum-, sowie andere Gehölz-
pflanzungen zu pflegen, abgängige Gehöl-
ze durch Nachpflanzungen zu ersetzen und 
Lücken in den Beständen zu schließen. 

Dieses Gebot bezieht sich vor 
allem auf ältere Pflanzungen 
von Obstbaumreihen, Reihen 
anderer Laubbäume sowie Al-
leen. 

 



 

 
   

2.2.2 Landschaftsschutzgebiet 
„Offene Kulturlandschaft“ 

 

   
 (1) Die Festsetzung als Landschaftsschutz-

gebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a, b 
und c LG, insbesondere 

 - zur Erhaltung und Wiederherstellung ei-
ner reich und vielfältig gegliederten Kul-
turlandschaft mit landschaftsraumtypi-
schen Strukturen und Nutzungsformen, 

 - zur Erhaltung und Wiederherstellung von 
Lebensräumen der für die überwiegend 
offene Kulturlandschaft typischen Tier- 
und Pflanzenarten wie Baumreihen, He-
cken, Feldgehölze, Baumgruppen, Obst-
baumbestände, artenreiche Säume, 
Dauergrünland, Ufergehölze und Bäche, 

 - zur Erhaltung und Wiederherstellung der 
Landschaftsbilder der landschaftsraum-
typischen, bäuerlichen Kulturlandschaft 
mit ihrer besonderen Bedeutung für die 
Erholung, 

Dieses Schutzgebiet umfasst die 
strukturreiche Kulturlandschaft 
vorwiegend im Bereich der Hoch-
flächen. Es handelt sich um durch 
vorwiegende Acker- und nachge-
ordnet auch Grünlandnutzung 
charakterisierte Flächen, die vor 
allem durch Baumreihen und He-
cken gegliedert werden. Dazu 
zählen im wesentlichen Gebiete 
westlich von Steinhausen und 
Eickhoff, im Bereich des Ahdener 
Grundes randlich zu den Wäl-
dern, im und am Almetal, im Be-
reich Altenböddeken sowie nörd-
lich und nordwestlich von He-
gensdorf. 

 

 - zur Erhaltung und Wiederherstellung der 
Funktionen innerhalb des regionalen Bio-
topverbundes. 

 

   
 (2) Spezielle Verbote  
 Zusätzlich zu den allgemeinen Verboten ist 

es insbesondere verboten: 
 

 

 a) auf den in der Festsetzungskarte genau 
gekennzeichneten Flächen Erstauffors-
tungen vorzunehmen; 

b) auf den in der Festsetzungskarte genau 
gekennzeichneten Flächen ohne Ge-
nehmigung Grünland umzubrechen oder 
in Acker- oder Grabeland sowie Wild-
acker umzuwandeln;  

 

 
 
 
Die Genehmigung ist zu versa-
gen, wenn eine für den Arten- und 
Biotopschutz wertvolle Grünland-
fläche betroffen ist oder wenn es 
sich um einen absoluten Grün-
landstandort handelt. Wird bei 
nicht standortbedingten Grünland-
flächen die Genehmigung ver-
sagt, prüft die untere Land-
schaftsbehörde gemeinsam mit 
der Kreisstelle der Landwirt-
schaftskammer die Erforderlich-
keit und Höhe einer Ausgleichs-
zahlung. 



 

  Der Erschwernisausgleich wird 
maximal bis zur Höhe der gem. 
der „Richtlinien über die Gewäh-
rung von Zuwendungen zur För-
derung von landwirtschaftlichen 
Betrieben in benachteiligten Ge-
bieten (Ausgleichszulage) und in 
Gebieten mit umweltspezifischen 
Einschränkungen (Ausgleichszah-
lung)“ (Rd.Erl. vom 18.06.2000) 
gewährten Ausgleichszahlung 
festgelegt. Wird eine Ausgleichs-
zahlung nicht oder nicht mehr 
gewährt, so ist die Genehmigung 
zu erteilen. 

 c) die in der Festsetzungskarte genau ge-
kennzeichneten Obstbaumwiesen zu 
beeinträchtigen oder ohne Genehmi-
gung zu beseitigen. 

 

Für die Pflege der Obstbaumwie-
sen einschließlich der Bodenpfle-
ge besteht die Möglichkeit der 
Förderung im Rahmen des Ver-
tragsnaturschutzes (Kulturland-
schaftsprogramm). Wird eine Ge-
nehmigung erteilt, ist entspre-
chender Ausgleich und Ersatz zu 
schaffen (vgl. §§ 4 – 6 LG). Die-
ses bedingt auch eine regelmäßi-
ge Baum- und Bodenpflege. 

   
 (3) Spezielle Gebote  
 Es ist insbesondere geboten: 

 - Hecken aus standortgerechten, heimi-
schen Laubgehölzen, Säume an Wegen 
und dauernden und temporären Gewäs-
sern sowie Obstbaumbestände aus 
Gründen des Biotopverbundes ergän-
zend anzulegen;  

 - Lücken in Hecken, Obstbaumbeständen 
und Baumreihen zu schließen und die 
Gehölze zu pflegen; 

Zur Durchführung der Maßnah-
men siehe Erläuterungen unter 
Ziffer 5. (Seite 85); vgl. unter den 
Ziffern 3.1 und 3.2 Zweckbestim-
mungen für Brachflächen sowie 
5.1 und 5.2 Entwicklungs- und 
Pflegemaßnahmen. 

 - Hofbaumbestände zu erhalten bzw. nach 
einer auch teilweisen Nutzung zu erset-
zen; 

 

 - landwirtschaftlich genutzte Flächen zu 
extensivieren und beim Inkrafttreten die-
ses Landschaftsplanes bestehendes 
Ackerland in Grünland umzuwandeln; 

Dies gilt insbesondere für die ero-
sionsgefährdeten Bereiche des 
Sintfeldes bei Hegensdorf und am 
Okental. 

 - standortfremde Gehölze (insbesondere 
Nadelgehölze) nach dem Hieb durch 
standortgerechte, heimische Laubgehöl-
ze zu ersetzen; 

 



 

 - auch nur zeitweise schüttende bzw. 
durchflossene Quellen, Bäche und Grä-
ben sowie die Sohlen der Trockentäler 
durch ausreichend breite Pufferzonen 
vor Trittschäden, Verschmutzung und 
Nährstoffeintrag zu schützen;  

 

 - artenreiche und naturnahe Waldmäntel 
und Waldsäume zu erhalten und zu ent-
wickeln; 

 

 - eine Unterhaltung der Bäche und Gräben 
auf das unbedingt notwendige Maß zu 
beschränken und naturnah durchzufüh-
ren; 

 

 - nicht versiegelte Wirtschaftswege ein-
schließlich ihrer Säume in ihrem Zustand 
zu erhalten; 

Das gilt insbesondere für Gras-
wege. 

 - auf verbuschenden Grünlandflächen Ge-
hölze durch Mahd oder Beweidung mit 
Schafen bzw. Ziegen zurückzudrängen;  

 

 - Baumreihen aus standortgerechten, ein-
heimischen Arten aus Gründen der 
Landschaftbildanreicherung anzulegen; 

 

 - bei Erstaufforstungen standortgerechte, 
heimische Arten der potenziellen natürli-
chen Vegetation zu verwenden. 
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Textliche Darstellung 

 
Erläuterungen 

 
2.2 Landschaftsschutzgebiete  

   
 (1) Die nachfolgend unter den laufenden 

Gliederungsnummern 
 
2.2.1   LSG Bürener Wälder 
2.2.2   LSG Offene Kulturlandschaft 
2.2.3  LSG Fließgewässer, Auen und kleine          

Täler 
2.2.4   LSG Talhänge von Alme und Afte 
2.2.5   LSG FFH-Gebiet Wälder bei Büren 
 
näher bestimmten Flächen sind gemäß § 21 
LG als Landschaftsschutzgebiete (LSG) 
festgesetzt. 
 
Die Grenze der Landschaftsschutzgebiete 
verläuft auf der Mitte der in der Festset-
zungskarte eingezeichneten Abgrenzungsli-
nie. 
 

Nach § 21 LG werden Land-
schaftsschutzgebiete festgesetzt, 
soweit dies 
 

a) zur Erhaltung oder Wieder-
herstellung der Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushalts 
oder Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter, 

b) wegen der Vielfalt, Eigenart 
oder Schönheit des Land-
schaftsbildes oder 

c) wegen ihrer besonderen 
Bedeutung für die Erholung 

erforderlich ist.  

 (2) Allgemeine Verbote  
 In den unter 2.2.1 bis 2.2.5 genannten Land-

schaftsschutzgebieten sind gemäß § 34 
Abs. 2 LG alle Handlungen verboten, die 
den Charakter der geschützten Gebiete ver-
ändern können oder dem besonderen 
Schutzzweck der einzelnen Gebiete zuwi-
derlaufen. 
Insbesondere ist es verboten: 
 

 

 a) außerhalb befestigter Straßen- und 
Fahrwege, eingerichteter Park- und 
Stellplätze und außerhalb von Hofräu-
men zu reiten, Fahrrad zu fahren, ein 
Kraftfahrzeug zu fahren oder abzustel-
len; 
unberührt bleiben: 
- das Fahren oder Abstellen von 

Kraftfahrzeugen im Rahmen ord-
nungsgemäßer land- oder forstwirt-
schaftlicher sowie gartenbaulicher 
Tätigkeiten, der Jagd, der Fischerei 
sowie im Rahmen von Unterhal-

Als befestigt sind alle Fahrwege 
anzusehen, die durch Einbrin-
gung von Wegebaumaterial oder 
als Folge von Erdbaumaßnahmen 
für das Befahren hergerichtet 
sind. Trampelpfade und Fahrspu-
ren gelten nicht als Wege. Nach 
dem Landesforstgesetz ist das 
Fahren sowie das Abstellen von 
Wohnwagen und Kraftfahrzeugen 
im Wald generell verboten. Die 
Vorschriften der Straßenver-
kehrsordnung sind zu beachten. 



tungsarbeiten an Gewässern oder 
öffentlichen Versorgungsanlagen; 

 
 b) Bäume, Sträucher oder sonstige Pflan-

zen und Pflanzenbestände ganz oder 
teilweise zu beseitigen, zu beschädigen 
oder auf andere Weise in ihrem Wachs-
tum oder Bestand zu beeinträchtigen; 

 
 
 

 

Als Beeinträchtigung gilt auch das 
Beschädigen des Wurzelwerkes 
sowie das Verdichten oder Ver-
siegeln des Bodens im Traufbe-
reich der Bäume und Sträucher 
sowie die Behandlung von Säu-
men, Hochstaudenfluren, Röh-
richten u. a. mit Bioziden. Bei der 
Beweidung mit Pferden sind an-
gemessene Schutzvorkehrungen 
zu treffen. 

 unberührt bleiben: 
- Maßnahmen im Rahmen der ord-

nungsgemäßen land- oder forstwirt-
schaftlichen Bodennutzung sowie die 
ordnungsgemäße Nutzung, Bewirt-
schaftung und Pflege von Bäumen 
und Sträuchern, 

Zur ordnungsgemäßen Nutzung 
und Pflege zählen auch das Auf-
den-Stock-Setzen der Hecken, 
Schnittmaßnahmen bei Obst-
bäumen und die Nutzung von 
hiebreifen Bäumen. 
Gemäß § 64 Abs. 1 Ziffer 2 LG ist 
das Auf-den-Stock-Setzen von 
Gehölzen jedoch in der Zeit vom 
1. März bis 30. September verbo-
ten. 
Für genutzte Gehölze bzw. ab-
gängige Obstbäume sind Ersatz-
pflanzungen aus standortgerech-
ten, heimischen Laubgehölzen 
bzw. hochstämmigen Obstbäu-
men möglichst lokaler Sorten in 
der auf die Nutzung folgenden 
Pflanzzeit vorzunehmen. 

 - Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Wartungs-, Unterhaltungs- und Repa-
raturarbeiten an öffentlichen Ver- und 
Entsorgungsleitungen einschließlich 
Fernmeldeeinrichtungen sowie an 
Bahngleisen nach Abstimmung mit der 
unteren Landschaftsbehörde, 

Zur Unterhaltung zählen auch das 
Zurückschneiden und Ausasten 
oder ähnliche Maßnahmen unter-
halb von Leiterseilen und inner-
halb der notwendigen Schneisen-
breite von Freileitungen sowie 
das Freihalten der Schutzstreifen 
von unterirdischen Versorgungs-
leitungen entsprechend dem Be-
triebszweck. 

 - Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen im 
Rahmen der Verkehrssicherungs-
pflicht nach Abstimmung mit der unte-
ren Landschaftsbehörde, 

 

 

 - Maßnahmen im Rahmen der militäri-
schen Nutzung auf dem Gebiet des 

 



Standortübungsplatzes „Brenker Mark“ 
bis zu dessen Aufgabe als Truppen-
übungsplatz; 

 c) Moore, Heide, Brüche sowie Brachland 
oder andere nicht genutzte Flächen in 
eine andere Nutzungsart umzuwandeln 
oder die Nutzung zu intensivieren; 

Bei diesen Lebensräumen han-
delt es sich häufig um nach § 62 
LG geschützte Biotope. Zu einer 
Intensivierung zählen insbeson-
dere der Umbruch der Flächen, 
der Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln sowie das 
Verlegen von Drainagen. Das 
Umwandlungsverbot gilt nicht für 
Brachflächen, die im Rahmen der 
EU-Stilllegungsprogramme vorü-
bergehend nicht bewirtschaftet 
werden, sowie für Grünland, dass 
im Rahmen des Vertragsnatur-
schutzes entwickelt worden ist. 
 

 d) Wald in eine andere Nutzungsart um-
zuwandeln, Schmuckreisig- und Weih-
nachtsbaumkulturen außerhalb des 
Waldes oder Baumschulkulturen anzu-
legen; 

 

 

 e) bauliche Anlagen im Sinne der Bauord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der jeweils gültigen Fassung sowie 
Verkehrsanlagen, Wege oder Plätze 
einschließlich deren Nebenanlagen zu 
errichten oder zu ändern, auch wenn für 
die jeweilige Maßnahme keine Plan-
feststellung, bauaufsichtliche Genehmi-
gung, Anzeige oder sonstige baurecht-
liche Entscheidung erforderlich ist; 
unberührt bleiben: 
- die Erweiterung baulicher Anlagen, so-

fern sie bau- und planungsrechtlich 
zulässig ist und nur einen untergeord-
neten Teil der vorhandenen Gebäude 
einnimmt unter Beachtung der Ziele 
und Grundsätze des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, 

- die Errichtung von Wildfütterungen, 
Ansitzleitern und Jagdhochsitzen im 
Rahmen der ordnungsgemäßen Jagd, 

- das Errichten von nach Art und Größe 
ortsüblichen Forstkultur- und Weide-
zäunen, sowie kulturtechnisch not-

Als bauliche Anlagen gelten ne-
ben Gebäuden auch Wald-, Jagd-
, Fischerei- und sonstige Hütten 
sowie Dauercamping- und Dauer-
zeltplätze, Lager- und Ausstel-
lungsplätze, Sportanlagen, Lan-
dungs-, Boots- und Angelstege, 
Wildgehege, Zäune und andere 
aus Baustoffen oder Bauteilen 
hergestellte Einfriedigungen. 
Unter Erweiterung ist auch die Er-
richtung selbständiger baulicher 
Anlagen zu verstehen, die nur ei-
nen untergeordneten Teil der Ge-
bäude darstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



wendigen Einzäunungen im Rahmen 
des Erwerbsgartenbaues für die Dauer 
der Kulturzeit, 

- die Errichtung von offenen Melkstän-
den oder Unterständen für das Weide-
vieh im Rahmen der ordnungsgemä-
ßen Landwirtschaft, 

- die Unterhaltung der Forstwirtschafts-
wege, 

- der Bau von nicht mit Bindemitteln 
oder Pflaster befestigten Forstwirt-
schaftswegen im Rahmen der ord-
nungsgemäßen forstwirtschaftlichen 
Bodennutzung unter besonderer Be-
rücksichtigung des Kleinreliefs und 
ohne erhebliche und nachhaltige Ver-
änderungen der Bodengestalt im Be-
nehmen mit der unteren Landschafts-
behörde, 

- das Aufstellen von beweglichen Wald-
arbeiterschutzhütten auf Wegen und 
Plätzen; 

- der Neubau der Ortsumgehung Büren-
Steinhausen im Zuge der L 549; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men im Sinne der § 4 – 6 LG sind 
im Einvernehmen mit der unteren 
Landschaftsbehörde zu regeln. 

 f) ober- oder unterirdische Leitungen aller 
Art einschließlich Fernmeldeeinrichtun-
gen zu errichten, zu verlegen oder zu 
ändern; 
unberührt bleiben: 
- die Verlegung von innerbetrieblichen 

Leitungen, die der Versorgung von 
land- oder forstwirtschaftlichen oder 
gartenbaulichen Betrieben dienen, 

- die Verlegung von Leitungen in der 
befahrbaren Schwarzdecke von Stra-
ßen, 

- die Unterhaltung oder Instandsetzung 
bestehender Leitungsnetze nach Ab-
stimmung mit der unteren Land-
schaftsbehörde; 

 

 

 g) Werbeanlagen oder Werbemittel, Schil-
der oder Beschriftungen oder ähnliches 
zu errichten, anzubringen oder zu än-
dern; 
unberührt bleiben: 
- das Errichten oder Anbringen von 

Schildern oder Beschriftungen durch 
Behörden, soweit sie ausschließlich 

 



auf den Schutz des Gebietes hinwei-
sen, Ver- oder Gebotshinweise bein-
halten oder als Orts- und Verkehrs-
hinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen, 
- das zeitweise Aufstellen von Schil-
dern im Rahmen der Vermarktung 
land- oder forstwirtschaftlicher sowie 
gartenbaulicher Erzeugnisse ab Hof; 

 
 h) Buden, Verkaufsstände, Verkaufswa-

gen oder Warenautomaten aufzustellen 
oder Stellplätze dafür zu errichten;  
unberührt bleibt: 
- das zeitweilige Aufstellen von offenen 
Verkaufsständen an Straßen und 
Parkplätzen zum Verkauf von im eige-
nen Betrieb gewonnen land- oder 
forstwirtschaftlichen sowie gartenbau-
lichen Produkten; 

 

 

 i) Wohnwagen, Wohnmobile, Mobilheime, 
Wohncontainer, Zelte oder ähnliche, 
dem zeitweisen Aufenthalt von Men-
schen dienende Anlagen ab- bzw. auf-
zustellen oder Stellplätze dafür zu er-
richten;  
unberührt bleibt: 

- das zeitweilige Aufstellen von Schäfer-
wagen und –karren im Rahmen der 
Wanderschäferei; 

 

 

 j) außerhalb von Hofräumen und Haus-
gärten und außerhalb von dazu einge-
richteten und genehmigten Plätzen 
Feuer zu machen, zu grillen, zu zelten 
oder zu lagern;  
unberührt bleiben: 

- das Zelten der ansässigen Bevölke-
rung, insbesondere der Kinder, auf 
Wiesen und Weiden in der Nähe der ei-
genen Wohngebäude, 

- das Verbrennen von Stroh, Schlagab-
raum oder sonstigen pflanzlichen Abfäl-
len, soweit dieses nach abfallrechtli-
chen Vorschriften zulässig ist; 

 

 

 k) Anlagen für alle Arten von Wasser-, 
Ball-, Winter-, Luft-, Modell-, Motor-, 
Schieß- oder Tiersport zu errichten, 

 



Modell-, Motor- oder Schießsport aus-
zuüben sowie Open-Air-Veranstal-
tungen durchzuführen; 

 
 l) Abgrabungen, Aufschüttungen, Aus-

schachtungen oder Sprengungen vor-
zunehmen oder die Bodengestalt auf 
andere Art und Weise zu verändern 
oder Gesteinsmaterialien zu entneh-
men; 

 

Verboten sind auch Verfüllungen 
in geringem Ausmaß zur Beseiti-
gung von Geländesenken und 
ähnlichem innerhalb landwirt-
schaftlicher Flächen, die Beseiti-
gung und Veränderung von Bö-
schungen, Terrassenkanten und 
ähnlichem sowie die Beschädi-
gung von Boden- und Kultur-
denkmalen. 

 m) Boden, Bodenaushub, landschafts-
fremde Stoffe oder Gegenstände, ins-
besondere feste oder flüssige Abfall-
stoffe aller Art, Altmaterialien oder 
Schutt zu lagern, einzuleiten, einzu-
bringen oder sich ihrer auf andere Art 
und Weise zu entledigen; 
unberührt bleiben: 
- die vorübergehende Lagerung von 

Produkten der Land- und Forstwirt-
schaft sowie des Gartenbaus, 

- Meliorationsmaßnahmen auf Ackerflä-
chen, 

- die vorübergehende Ablagerung sowie 
das Aufbringen von Dünger und Kom-
post, 

- die vorübergehende Ablagerung von 
Stoffen und Gegenständen an Ufer-
rändern, die bei Maßnahmen der Ge-
wässerunterhaltung anfallen, 

- die vorübergehende Lagerung von 
Material zu Unterhaltungs- und Repa-
raturarbeiten an Wegen auf vorhande-
nen befestigten Plätzen, 

- das Anlegen von Futterstellen für das 
Wild gemäß § 25 Landesjagdgesetz; 

 

Abfälle in diesem Sinne sind auch 
Gartenabfälle. Die Verbote des 
Wasser- und Abfallrechtes sind 
zu beachten. Das Aufbringen von 
Gülle ist in der Düngeverordnung 
und das Aufbringen von Klär-
schlamm in der Klärschlammver-
ordnung geregelt. 

 n) die Gestalt der fließenden oder stehen-
den Gewässer zu verändern, künstliche 
Gewässer einschließlich Fischteiche 
anzulegen sowie in Gewässern Netz-
gehegeanlagen zu errichten; 
unberührt bleiben: 

- erforderliche Maßnahmen der Gewäs-
serunterhaltung nach Abstimmung mit 
der unteren Landschaftsbehörde. 

Zum Gewässer zählen auch 
das Ufer und die Quellbereiche. 
Zur Gestaltveränderung zählen 
auch nicht sachgerechte Ufer-
verbauungen aus Bauschutt 
oder Grünabfällen. 

 



   
 (3) Allgemeine Gebote  
 Es ist geboten, ältere Baum-, insbesondere 

auch Obstbaum-, sowie andere Gehölz-
pflanzungen zu pflegen, abgängige Gehöl-
ze durch Nachpflanzungen zu ersetzen und 
Lücken in den Beständen zu schließen. 

Dieses Gebot bezieht sich vor 
allem auf ältere Pflanzungen 
von Obstbaumreihen, Reihen 
anderer Laubbäume sowie Al-
leen. 

 



 
2.2.3 Landschaftsschutzgebiet 

„Fließgewässer, Auen und kleine Täler“ 
 

   
 (1) Die Festsetzung als Landschaftsschutz-

gebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a, b 
und c LG, insbesondere 

 - zur Erhaltung und Wiederherstellung ei-
ner naturnahen morphologischen Struk-
tur der Fließgewässer, ihrer Auen und 
Täler sowie der charakteristischen Nut-
zungsformen, 

 - zur Erhaltung und Wiederherstellung der 
Lebensräume der auentypischen Pflan-
zen- und Tiergemeinschaften, 

 - zur Erhaltung, Förderung und Wieder-
herstellung der gebietstypischen Fließ-
gewässerbiozönose der Alme, 

 - zur Erhaltung, Erweiterung und Vernet-
zung auentypischer Grünlandflächen im 
Überschwemmungsbereich der Alme, 

 - zur Erhaltung, Förderung und Wieder-
herstellung einer reich strukturierten, 
bäuerlichen Kulturlandschaft, die sich 
durch einen hohen Anteil von Grünland, 
Ufergehölzen, Hochstaudenfluren feuch-
ter Standorte der Ufer und Gräben, 
Obstwiesen, Baumreihen und Hecken 
sowie zahlreichen weiteren Gehölzstruk-
turen auszeichnet, 

Dieses Schutzgebiet umfasst 
die Auen und Niederungen des 
Almetales, die Aue des Okenta-
les, die kleinen Nebentäler der 
Alme von Quirmeke und Henne-
kenbieke sowie den Ta-
leinschnitt der Osterschledde. 
Aufgrund der besonderen geo-
logischen Situation (Karst) han-
delt es sich bei  allen Gebieten 
um nur zeitweise durchflossene 
Täler und Auen- mit Ausnahme 
der Alme und Afte. Auch die 
weiteren vorkommenden Karst-
erscheinungen sind schutzwür-
dig. 
 
 

 
 

 - zur Erhaltung und Wiederherstellung der 
Funktionen der Gewässerauen der Alme, 
der Afte und ihrer Nebengewässer sowie 
der naturraumtypischen temporären Tro-
ckentäler von Osterschledde und Alme-
zuläufen innerhalb des regionalen und 
überregionalen Biotopverbundes,  

Dem Almetal kommt als weitrei-
chender, naturraumverbinden-
der Gewässerachse besondere 
Bedeutung im überregionalen 
Biotopverbundsystem des Lan-
des Nordrhein-Westfalen zu. 
 

 - zum Schutz der Gewässer vor Nähr- und 
Schadstoffeinträgen,  

Das Wasser von Gewässern in 
Karstgebieten versickert gro-
ßenteils in Schwalglöchern und 
Klüften und unterliegt als 
Grundwasser besonderen Ge-
fährdungen. 

 - zur Erhaltung und Wiederherstellung der 
Gewässer und ihrer begleitenden Struk-
turen als gliedernde und belebende Ele-
mente in der Landschaft und ihrer damit 
verbundenen besonderen Bedeutung für 
die Erholung. 

 

   



 (2) Spezielle Verbote  
 Zusätzlich zu den allgemeinen Verboten ist 

es insbesondere verboten: 
 

 a) auf den in der Festsetzungskarte genau 
gekennzeichneten Flächen Erstauffors-
tungen vorzunehmen; 

 

 

 b) ohne Genehmigung Grünland umzu-
brechen oder in Acker- oder Grabeland 
sowie Wildacker umzuwandeln;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) die in der Festsetzungskarte genau ge-
kennzeichneten Obstbaumwiesen zu 
beeinträchtigen oder ohne Genehmi-
gung zu beseitigen. 

 

Die Genehmigung ist zu versa-
gen, wenn eine für den Arten- 
und Biotopschutz wertvolle 
Grünlandfläche betroffen ist 
oder wenn es sich um einen ab-
soluten Grünlandstandort han-
delt. Wird bei nicht standortbe-
dingten Grünlandflächen die 
Genehmigung versagt, prüft die 
untere Landschaftsbehörde ge-
meinsam mit der Kreisstelle der 
Landwirtschaftskammer die Er-
forderlichkeit und Höhe einer 
Ausgleichszahlung. Der Er-
schwernisausgleich wird maxi-
mal bis zur Höhe der gem. der 
„Richtlinien über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förde-
rung von landwirtschaftlichen 
Betrieben in benachteiligten 
Gebieten (Ausgleichszulage) 
und in Gebieten mit umweltspe-
zifischen Einschränkungen 
(Ausgleichszahlung)“ (Rd.Erl. 
vom 18.06.2000) gewährten 
Ausgleichszahlung festgelegt. 
Wird eine Ausgleichszahlung 
nicht oder nicht mehr gewährt, 
so ist die Genehmigung zu ertei-
len. 
 
Für die Pflege der Obstbaum-
wiesen einschließlich der Bo-
denpflege besteht die Möglich-
keit der Förderung im Rahmen 
des Vertragsnaturschutzes (Kul-
turlandschaftsprogramm). Wird 
eine Genehmigung erteilt, ist 
entsprechender Ausgleich und 
Ersatz zu schaffen (vgl. §§ 4 – 6 
LG). Dieses bedingt auch eine 
regelmäßige Baum- und Boden-
pflege. 



   
 d) Entwässerungs- oder andere den Was-

serhaushalt der Auen verändernde 
Maßnahmen vorzunehmen; 
unberührt bleibt: 
- die Unterhaltung und Erneuerung be-

stehender Drainagen zur ordnungs-
gemäßen Bewirtschaftung der land-
wirtschaftlich genutzten Flächen; 

 

Hierzu zählt auch das Verlegen 
von Drainagen. Der Nachweis 
vorhandener Drainagen ist z. B. 
durch einen Lageplan zu erbrin-
gen. 
 

 e) Sonderkulturen neu zu begründen; 
 

 

 f) Tier-, Ball-, Wasser- und Wintersport 
auszuüben;  
unberührt bleiben: 
- das Reiten auf Straßen und befestig-

ten Wegen, 
- das Befahren der Alme mit Kanus bei 

einem Wasserstand von mindestens 
55 cm, gemessen an der Pegelanlage 
„Alme/Weine“ ab Büren, ohne Anlegen 
und Betreten der Ufer mit Ausnahme 
der Ein- und Aussteigestellen in Ah-
den, Wewelsburg und im Bereich der 
Wehre, sowie das Befahren der Afte 
mit Kanus.  

Siehe auch Verbot 2.2 (2) a) 
und k) 

   
   

 (3) Spezielle Gebote  
 Es ist insbesondere geboten: 
 - einen jeweils in Größe und Lage abge-

stimmten Raum zur naturnahen Entwick-
lung der Fließgewässer bzw. zu einer 
späteren Renaturierung vorzuhalten;  

 - die Quellen, Gräben und Bäche durch 
ausreichend breite Pufferzonen vor Vieh-
tritt, Verschmutzung und Nährstoffeintrag 
zu schützen; 

 - die biologische Durchgängigkeit der 
Fließgewässer wiederherzustellen; 

Zur Durchführung der Maßnah-
men siehe Erläuterungen unter 
Ziffer 5. (Seite 85); vgl. unter 
den Ziffern 3.1 und 3.2 Zweck-
bestimmungen für Brachflächen 
sowie 5.1 und 5.2 Entwicklungs- 
und Pflegemaßnahmen. 

 - eine Unterhaltung der Fließgewässer, 
Bäche und Gräben auf das unbedingt 
notwendige Maß zu beschränken;  

 

 - im Rahmen einer naturnahen Gewässer-
unterhaltung Kiesbänke, Prallufer und 
andere wertvolle Fließgewässerstruktu-
ren zu erhalten und zu entwickeln; 

 



 - standortfremde Gehölze (insbesondere 
HybridPappeln und Nadelgehölze) im 
Rahmen der forstlichen Nutzung und 
Pflege durch standortgerechte, heimi-
sche Laubgehölze zu ersetzen; 

 

 - Ufergehölze und Hecken aus standortge-
rechten, heimischen Laubgehölzen, Ufer-
randstreifen an Gewässern, Krautsäume 
und Hochstaudenfluren, Obstbaumbe-
stände sowie Kopfbaumreihen aus 
Gründen des Biotopverbundes ergän-
zend anzulegen und zu pflegen; 

 

 - die landwirtschaftlich genutzten Flächen 
als extensive Wiesen, Mähweiden oder 
Weiden zu nutzen; 

 

 - bei Inkrafttreten dieses Landschaftspla-
nes bestehendes Ackerland in extensiv 
genutztes Grünland umzuwandeln; 

 

 - brachgefallene Grünlandflächen extensiv 
zu pflegen; 

 

 - eine Wiedervernässung der Auenberei-
che durch Verschließen vorhandener 
Drainagen und anderer Entwässerungs-
einrichtungen anzustreben bzw. zumin-
dest auf die Unterhaltung solcher Ein-
richtungen zu verzichten; 

 

 - Feuchtgrünlandflächen zu entwickeln 
und zu pflegen; 

 

 - Kleingewässer, Blänken und Altarmstruk-
turen naturnah umzugestalten bzw. an 
geeigneter Stelle neu anzulegen; 

 

 - Lücken in Ufergehölzen, Hecken, Obst-
baumbeständen, Kopfbaumreihen, 
Baumreihen und Feldgehölzen zu 
schließen und diese Gehölze zu pflegen; 

 

 - keine dauerhaften nicht landschafts-
raumtypischen Weidezäune aufzustellen 
sowie derartige vorhandene Weidezäune 
durch landschaftsangepasste Umzäu-
nungen zu ersetzen. 

Zu den nicht landschaftsraumty-
pischen Weidezäunen zählen 
insbesondere dauerhafte, in 
Weiß oder anderen auffälligen 
Farben gehaltene Elektroweide-
zäune. 
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2.2 Landschaftsschutzgebiete  

   
 (1) Die nachfolgend unter den laufenden 

Gliederungsnummern 
 
2.2.1   LSG Bürener Wälder 
2.2.2   LSG Offene Kulturlandschaft 
2.2.3  LSG Fließgewässer, Auen und kleine          

Täler 
2.2.4   LSG Talhänge von Alme und Afte 
2.2.5   LSG FFH-Gebiet Wälder bei Büren 
 
näher bestimmten Flächen sind gemäß § 21 
LG als Landschaftsschutzgebiete (LSG) 
festgesetzt. 
 
Die Grenze der Landschaftsschutzgebiete 
verläuft auf der Mitte der in der Festset-
zungskarte eingezeichneten Abgrenzungsli-
nie. 
 

Nach § 21 LG werden Land-
schaftsschutzgebiete festgesetzt, 
soweit dies 
 

a) zur Erhaltung oder Wieder-
herstellung der Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushalts 
oder Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter, 

b) wegen der Vielfalt, Eigenart 
oder Schönheit des Land-
schaftsbildes oder 

c) wegen ihrer besonderen 
Bedeutung für die Erholung 

erforderlich ist.  

 (2) Allgemeine Verbote  
 In den unter 2.2.1 bis 2.2.5 genannten Land-

schaftsschutzgebieten sind gemäß § 34 
Abs. 2 LG alle Handlungen verboten, die 
den Charakter der geschützten Gebiete ver-
ändern können oder dem besonderen 
Schutzzweck der einzelnen Gebiete zuwi-
derlaufen. 
Insbesondere ist es verboten: 
 

 

 a) außerhalb befestigter Straßen- und 
Fahrwege, eingerichteter Park- und 
Stellplätze und außerhalb von Hofräu-
men zu reiten, Fahrrad zu fahren, ein 
Kraftfahrzeug zu fahren oder abzustel-
len; 
unberührt bleiben: 
- das Fahren oder Abstellen von 

Kraftfahrzeugen im Rahmen ord-
nungsgemäßer land- oder forstwirt-
schaftlicher sowie gartenbaulicher 
Tätigkeiten, der Jagd, der Fischerei 

Als befestigt sind alle Fahrwege 
anzusehen, die durch Einbrin-
gung von Wegebaumaterial oder 
als Folge von Erdbaumaßnahmen 
für das Befahren hergerichtet 
sind. Trampelpfade und Fahrspu-
ren gelten nicht als Wege. Nach 
dem Landesforstgesetz ist das 
Fahren sowie das Abstellen von 
Wohnwagen und Kraftfahrzeugen 
im Wald generell verboten. Die 
Vorschriften der Straßenver-



 

sowie im Rahmen von Unterhal-
tungsarbeiten an Gewässern oder 
öffentlichen Versorgungsanlagen; 

 

kehrsordnung sind zu beachten. 

 b) Bäume, Sträucher oder sonstige Pflan-
zen und Pflanzenbestände ganz oder 
teilweise zu beseitigen, zu beschädigen 
oder auf andere Weise in ihrem Wachs-
tum oder Bestand zu beeinträchtigen; 

 
 
 

 

Als Beeinträchtigung gilt auch das 
Beschädigen des Wurzelwerkes 
sowie das Verdichten oder Ver-
siegeln des Bodens im Traufbe-
reich der Bäume und Sträucher 
sowie die Behandlung von Säu-
men, Hochstaudenfluren, Röh-
richten u. a. mit Bioziden. Bei der 
Beweidung mit Pferden sind an-
gemessene Schutzvorkehrungen 
zu treffen. 

 unberührt bleiben: 
- Maßnahmen im Rahmen der ord-

nungsgemäßen land- oder forstwirt-
schaftlichen Bodennutzung sowie die 
ordnungsgemäße Nutzung, Bewirt-
schaftung und Pflege von Bäumen 
und Sträuchern, 

Zur ordnungsgemäßen Nutzung 
und Pflege zählen auch das Auf-
den-Stock-Setzen der Hecken, 
Schnittmaßnahmen bei Obst-
bäumen und die Nutzung von 
hiebreifen Bäumen. 
Gemäß § 64 Abs. 1 Ziffer 2 LG ist 
das Auf-den-Stock-Setzen von 
Gehölzen jedoch in der Zeit vom 
1. März bis 30. September verbo-
ten. 
Für genutzte Gehölze bzw. ab-
gängige Obstbäume sind Ersatz-
pflanzungen aus standortgerech-
ten, heimischen Laubgehölzen 
bzw. hochstämmigen Obstbäu-
men möglichst lokaler Sorten in 
der auf die Nutzung folgenden 
Pflanzzeit vorzunehmen. 

 - Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Wartungs-, Unterhaltungs- und Repa-
raturarbeiten an öffentlichen Ver- und 
Entsorgungsleitungen einschließlich 
Fernmeldeeinrichtungen sowie an 
Bahngleisen nach Abstimmung mit der 
unteren Landschaftsbehörde, 

Zur Unterhaltung zählen auch das 
Zurückschneiden und Ausasten 
oder ähnliche Maßnahmen unter-
halb von Leiterseilen und inner-
halb der notwendigen Schneisen-
breite von Freileitungen sowie 
das Freihalten der Schutzstreifen 
von unterirdischen Versorgungs-
leitungen entsprechend dem Be-
triebszweck. 

 - Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen im 
Rahmen der Verkehrssicherungs-
pflicht nach Abstimmung mit der unte-
ren Landschaftsbehörde, 

 

 



 

 - Maßnahmen im Rahmen der militäri-
schen Nutzung auf dem Gebiet des 
Standortübungsplatzes „Brenker Mark“ 
bis zu dessen Aufgabe als Truppen-
übungsplatz; 

 

 c) Moore, Heide, Brüche sowie Brachland 
oder andere nicht genutzte Flächen in 
eine andere Nutzungsart umzuwandeln 
oder die Nutzung zu intensivieren; 

Bei diesen Lebensräumen han-
delt es sich häufig um nach § 62 
LG geschützte Biotope. Zu einer 
Intensivierung zählen insbeson-
dere der Umbruch der Flächen, 
der Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln sowie das 
Verlegen von Drainagen. Das 
Umwandlungsverbot gilt nicht für 
Brachflächen, die im Rahmen der 
EU-Stilllegungsprogramme vorü-
bergehend nicht bewirtschaftet 
werden, sowie für Grünland, dass 
im Rahmen des Vertragsnatur-
schutzes entwickelt worden ist. 
 

 d) Wald in eine andere Nutzungsart um-
zuwandeln, Schmuckreisig- und Weih-
nachtsbaumkulturen außerhalb des 
Waldes oder Baumschulkulturen anzu-
legen; 

 

 

 e) bauliche Anlagen im Sinne der Bauord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der jeweils gültigen Fassung sowie 
Verkehrsanlagen, Wege oder Plätze 
einschließlich deren Nebenanlagen zu 
errichten oder zu ändern, auch wenn für 
die jeweilige Maßnahme keine Plan-
feststellung, bauaufsichtliche Genehmi-
gung, Anzeige oder sonstige baurecht-
liche Entscheidung erforderlich ist; 
unberührt bleiben: 
- die Erweiterung baulicher Anlagen, so-

fern sie bau- und planungsrechtlich 
zulässig ist und nur einen untergeord-
neten Teil der vorhandenen Gebäude 
einnimmt unter Beachtung der Ziele 
und Grundsätze des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, 

- die Errichtung von Wildfütterungen, 
Ansitzleitern und Jagdhochsitzen im 
Rahmen der ordnungsgemäßen Jagd, 

Als bauliche Anlagen gelten ne-
ben Gebäuden auch Wald-, Jagd-
, Fischerei- und sonstige Hütten 
sowie Dauercamping- und Dauer-
zeltplätze, Lager- und Ausstel-
lungsplätze, Sportanlagen, Lan-
dungs-, Boots- und Angelstege, 
Wildgehege, Zäune und andere 
aus Baustoffen oder Bauteilen 
hergestellte Einfriedigungen. 
Unter Erweiterung ist auch die Er-
richtung selbständiger baulicher 
Anlagen zu verstehen, die nur ei-
nen untergeordneten Teil der Ge-
bäude darstellen. 
 
 
 
 
 
 



 

- das Errichten von nach Art und Größe 
ortsüblichen Forstkultur- und Weide-
zäunen, sowie kulturtechnisch not-
wendigen Einzäunungen im Rahmen 
des Erwerbsgartenbaues für die Dauer 
der Kulturzeit, 

- die Errichtung von offenen Melkstän-
den oder Unterständen für das Weide-
vieh im Rahmen der ordnungsgemä-
ßen Landwirtschaft, 

- die Unterhaltung der Forstwirtschafts-
wege, 

- der Bau von nicht mit Bindemitteln 
oder Pflaster befestigten Forstwirt-
schaftswegen im Rahmen der ord-
nungsgemäßen forstwirtschaftlichen 
Bodennutzung unter besonderer Be-
rücksichtigung des Kleinreliefs und 
ohne erhebliche und nachhaltige Ver-
änderungen der Bodengestalt im Be-
nehmen mit der unteren Landschafts-
behörde, 

- das Aufstellen von beweglichen Wald-
arbeiterschutzhütten auf Wegen und 
Plätzen; 

- der Neubau der Ortsumgehung Büren-
Steinhausen im Zuge der L 549; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men im Sinne der § 4 – 6 LG sind 
im Einvernehmen mit der unteren 
Landschaftsbehörde zu regeln. 

 f) ober- oder unterirdische Leitungen aller 
Art einschließlich Fernmeldeeinrichtun-
gen zu errichten, zu verlegen oder zu 
ändern; 
unberührt bleiben: 
- die Verlegung von innerbetrieblichen 

Leitungen, die der Versorgung von 
land- oder forstwirtschaftlichen oder 
gartenbaulichen Betrieben dienen, 

- die Verlegung von Leitungen in der 
befahrbaren Schwarzdecke von Stra-
ßen, 

- die Unterhaltung oder Instandsetzung 
bestehender Leitungsnetze nach Ab-
stimmung mit der unteren Land-
schaftsbehörde; 

 

 

 g) Werbeanlagen oder Werbemittel, Schil-
der oder Beschriftungen oder ähnliches 
zu errichten, anzubringen oder zu än-
dern; 

 



 

unberührt bleiben: 
- das Errichten oder Anbringen von 

Schildern oder Beschriftungen durch 
Behörden, soweit sie ausschließlich 
auf den Schutz des Gebietes hinwei-
sen, Ver- oder Gebotshinweise bein-
halten oder als Orts- und Verkehrs-
hinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen, 

- das zeitweise Aufstellen von Schildern 
im Rahmen der Vermarktung land- 
oder forstwirtschaftlicher sowie gar-
tenbaulicher Erzeugnisse ab Hof; 

 
 h) Buden, Verkaufsstände, Verkaufswa-

gen oder Warenautomaten aufzustellen 
oder Stellplätze dafür zu errichten;  
unberührt bleibt: 
- das zeitweilige Aufstellen von offenen 
Verkaufsständen an Straßen und 
Parkplätzen zum Verkauf von im eige-
nen Betrieb gewonnen land- oder 
forstwirtschaftlichen sowie gartenbau-
lichen Produkten; 

 

 

 i) Wohnwagen, Wohnmobile, Mobilheime, 
Wohncontainer, Zelte oder ähnliche, 
dem zeitweisen Aufenthalt von Men-
schen dienende Anlagen ab- bzw. auf-
zustellen oder Stellplätze dafür zu er-
richten;  
unberührt bleibt: 

- das zeitweilige Aufstellen von Schäfer-
wagen und –karren im Rahmen der 
Wanderschäferei; 

 

 

 j) außerhalb von Hofräumen und Haus-
gärten und außerhalb von dazu einge-
richteten und genehmigten Plätzen 
Feuer zu machen, zu grillen, zu zelten 
oder zu lagern;  
unberührt bleiben: 

- das Zelten der ansässigen Bevölke-
rung, insbesondere der Kinder, auf 
Wiesen und Weiden in der Nähe der ei-
genen Wohngebäude, 

- das Verbrennen von Stroh, Schlagab-
raum oder sonstigen pflanzlichen Abfäl-
len, soweit dieses nach abfallrechtli-

 



 

chen Vorschriften zulässig ist; 
 

 k) Anlagen für alle Arten von Wasser-, 
Ball-, Winter-, Luft-, Modell-, Motor-, 
Schieß- oder Tiersport zu errichten, 
Modell-, Motor- oder Schießsport aus-
zuüben sowie Open-Air-Veranstal-
tungen durchzuführen; 

 

 

 l) Abgrabungen, Aufschüttungen, Aus-
schachtungen oder Sprengungen vor-
zunehmen oder die Bodengestalt auf 
andere Art und Weise zu verändern 
oder Gesteinsmaterialien zu entneh-
men; 

 

Verboten sind auch Verfüllungen 
in geringem Ausmaß zur Beseiti-
gung von Geländesenken und 
ähnlichem innerhalb landwirt-
schaftlicher Flächen, die Beseiti-
gung und Veränderung von Bö-
schungen, Terrassenkanten und 
ähnlichem sowie die Beschädi-
gung von Boden- und Kultur-
denkmalen. 

 m) Boden, Bodenaushub, landschafts-
fremde Stoffe oder Gegenstände, ins-
besondere feste oder flüssige Abfall-
stoffe aller Art, Altmaterialien oder 
Schutt zu lagern, einzuleiten, einzu-
bringen oder sich ihrer auf andere Art 
und Weise zu entledigen; 
unberührt bleiben: 
- die vorübergehende Lagerung von 

Produkten der Land- und Forstwirt-
schaft sowie des Gartenbaus, 

- Meliorationsmaßnahmen auf Ackerflä-
chen, 

- die vorübergehende Ablagerung sowie 
das Aufbringen von Dünger und Kom-
post, 

- die vorübergehende Ablagerung von 
Stoffen und Gegenständen an Ufer-
rändern, die bei Maßnahmen der Ge-
wässerunterhaltung anfallen, 

- die vorübergehende Lagerung von 
Material zu Unterhaltungs- und Repa-
raturarbeiten an Wegen auf vorhande-
nen befestigten Plätzen, 

- das Anlegen von Futterstellen für das 
Wild gemäß § 25 Landesjagdgesetz; 

 

Abfälle in diesem Sinne sind auch 
Gartenabfälle. Die Verbote des 
Wasser- und Abfallrechtes sind 
zu beachten. Das Aufbringen von 
Gülle ist in der Düngeverordnung 
und das Aufbringen von Klär-
schlamm in der Klärschlammver-
ordnung geregelt. 

 n) die Gestalt der fließenden oder stehen-
den Gewässer zu verändern, künstliche 
Gewässer einschließlich Fischteiche 

Zum Gewässer zählen auch 
das Ufer und die Quellbereiche. 
Zur Gestaltveränderung zählen 



 

anzulegen sowie in Gewässern Netz-
gehegeanlagen zu errichten; 
unberührt bleiben: 

- erforderliche Maßnahmen der Gewäs-
serunterhaltung nach Abstimmung mit 
der unteren Landschaftsbehörde. 

auch nicht sachgerechte Ufer-
verbauungen aus Bauschutt 
oder Grünabfällen. 

 

   
 (3) Allgemeine Gebote  
 Es ist geboten, ältere Baum-, insbesondere 

auch Obstbaum-, sowie andere Gehölz-
pflanzungen zu pflegen, abgängige Gehöl-
ze durch Nachpflanzungen zu ersetzen und 
Lücken in den Beständen zu schließen. 

Dieses Gebot bezieht sich vor 
allem auf ältere Pflanzungen 
von Obstbaumreihen, Reihen 
anderer Laubbäume sowie Al-
leen. 

 



 

 
   
2.2.4 Landschaftsschutzgebiet 

„Talhänge von Alme und Afte“ 
 

   
 (1) Die Festsetzung als Landschaftsschutz-

gebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a, b 
und c LG, insbesondere 

 

 - zur Erhaltung und Wiederherstellung ei-
ner reich und vielfältig gegliederten Kul-
turlandschaft mit zahlreichen land-
schaftsraumtypischen Strukturen und 
Nutzungsformen, 

 - zur Erhaltung und Wiederherstellung von 
Lebensräumen der für die teils offene, 
teils enggekammerte oder bewaldete, je-
denfalls überwiegend klein strukturierte 
Kulturlandschaft der Talhänge typischen 
Tier- und Pflanzenarten wie Baumreihen, 
Hecken, Feldgehölze, Baumgruppen, 
kleinere Waldbestände, Obstbaumbe-
stände, artenreiche Säume, Dauer- und 
Magergrünland und anthropogene Fels-
bildungen, 

 - zur Erhaltung und Wiederherstellung der 
abwechslungsreichen Landschaftsbilder 
der landschaftsraumtypischen, bäuerli-
chen Kulturlandschaft mit ihrer besonde-
ren Bedeutung für die Erholung, 

 - zur Erhaltung und Wiederherstellung der 
Funktionen innerhalb des regionalen Bio-
topverbundes. 

Dieses Schutzgebiet umfasst 
die struktur- und nutzungsreiche 
Kulturlandschaft im Bereich der 
Talhänge von Alme und Afte. 
Aufgrund von Morphologie und 
Hangneigung werden diese Be-
reiche charakterisiert durch die 
Grünlandnutzung sowie zahlrei-
che Feldgehölze und kleinere 
Wälder. Die Ackernutzung 
kennzeichnet allenfalls flachere 
Hangpartien.  

   
 (2) Spezielle Verbote  
 Zusätzlich zu den allgemeinen Verboten ist 

es insbesondere verboten: 
 

 a) auf den in der Festsetzungskarte genau 
gekennzeichneten Flächen Erstauffors-
tungen vorzunehmen; 

b) ohne Genehmigung Grünland umzubre-
chen oder in Acker- oder Grabeland so-
wie Wildacker umzuwandeln;  

 

 
 
 
Die Genehmigung ist zu versa-
gen, wenn eine für den Arten- 
und Biotopschutz wertvolle 
Grünlandfläche betroffen ist 
oder wenn es sich um einen ab-
soluten Grünlandstandort han-
delt. Wird bei nicht standortbe-
dingten Grünlandflächen die 
Genehmigung versagt, prüft die 
untere Landschaftsbehörde ge-



 

meinsam mit der Kreisstelle der 
Landwirtschaftskammer die Er-
forderlichkeit und Höhe einer 
Ausgleichszahlung.  

  Der Erschwernisausgleich wird 
maximal bis zur Höhe der gem. 
der „Richtlinien über die Gewäh-
rung von Zuwendungen zur 
Förderung von landwirtschaftli-
chen Betrieben in benachteilig-
ten Gebieten (Ausgleichszulage) 
und in Gebieten mit umweltspe-
zifischen Einschränkungen 
(Ausgleichszahlung)“ (Rd.Erl. 
vom 18.06.2000) gewährten 
Ausgleichszahlung festgelegt. 
Wird eine Ausgleichszahlung 
nicht oder nicht mehr gewährt, 
so ist die Genehmigung zu ertei-
len. 

 c) die in der Festsetzungskarte genau ge-
kennzeichneten Obstbaumwiesen zu 
beeinträchtigen oder ohne Genehmi-
gung zu beseitigen. 

Für die Pflege der Obstbaum-
wiesen einschließlich der Bo-
denpflege besteht die Möglich-
keit der Förderung im Rahmen 
des Vertragsnaturschutzes (Kul-
turlandschaftsprogramm). Wird 
eine Genehmigung erteilt, ist 
entsprechender Ausgleich und 
Ersatz zu schaffen (vgl. §§ 4 – 6 
LG). Dieses bedingt auch eine 
regelmäßige Baum- und Boden-
pflege. 

   
 (3) Spezielle Gebote  
 
 

Es ist insbesondere geboten: 
 

Zur Durchführung der Maßnah-
men siehe Erläuterungen unter 
Ziffer 5. (Seite 85); 
 

 - Hecken aus standortgerechten, heimi-
schen Laubgehölzen, Säume an Wegen 
und Nutzungsgrenzen sowie Obstbaum-
bestände aus Gründen des Biotopver-
bundes ergänzend anzulegen;  

 - Lücken in Hecken, Obstbaumbeständen 
und Baumreihen zu schließen und die 
genannten Gehölze zu pflegen; 

 - Hofbaumbestände zu erhalten bzw. nach 
einer auch teilweisen Nutzung zu erset-
zen; 

vgl. unter den Ziffern 3.1 und 3.2 
Zweckbestimmungen für Brach-
flächen sowie 5.1 und 5.2 Ent-
wicklungs- und Pflegemaßnah-
men. 



 

 - landwirtschaftlich genutzte Flächen zu 
extensivieren und beim Inkrafttreten die-
ses Landschaftsplanes bestehendes 
Ackerland in Grünland umzuwandeln; 

 

 - Magergrünlandflächen zu erhalten und 
zu entwickeln sowie extensiv zu bewirt-
schaften; 

Dies gilt insbesondere für die 
besonders erosionsgefährdeten 
Bereiche mit  

 - auf verbuschenden Grünlandflächen Ge-
hölze durch Mahd oder Beweidung mit 
Schafen bzw. Ziegen zurückzudrängen;  

großer Hangneigung. 

 - den Anteil von naturnahen Laub- und 
Mischwaldbeständen am Gesamtwald-
bestand weiter zu erhöhen; 

 

 - standortwidrige Waldbestände hier vor-
rangig in Laubwald umzuwandeln; 

 

 - geeignete Einzelbäume und Baumgrup-
pen zu Altholzinseln zu entwickeln sowie 
Totholz und Höhlenbäume zu erhalten; 

 

 - artenreiche und naturnahe Waldmäntel 
und Waldsäume zu erhalten und zu ent-
wickeln; 

 

 - standortfremde Gehölze (insbesondere 
Nadelgehölze) im Rahmen der forstli-
chen Nutzung und Pflege durch stand-
ortgerechte, heimische Laubgehölze zu 
ersetzen; 

 

 - nicht versiegelte Wege einschließlich 
ihrer Säume in ihrem Zustand zu erhal-
ten. 

Das gilt insbesondere für Gras-
wege. 

   
 



 

Kreis Paderborn  
Landschaftsplan Bürener Almetal, Stand vom 23.04.2007- Auszug 
Textliche Darstellung Erläuterungen 

 
 

2.2 Landschaftsschutzgebiete  
   
 (1) Die nachfolgend unter den laufenden 

Gliederungsnummern 
 
2.2.1   LSG Bürener Wälder 
2.2.2   LSG Offene Kulturlandschaft 
2.2.3  LSG Fließgewässer, Auen und kleine          

Täler 
2.2.4   LSG Talhänge von Alme und Afte 
2.2.5   LSG FFH-Gebiet Wälder bei Büren 
 
näher bestimmten Flächen sind gemäß § 21 
LG als Landschaftsschutzgebiete (LSG) 
festgesetzt. 
 
Die Grenze der Landschaftsschutzgebiete 
verläuft auf der Mitte der in der Festset-
zungskarte eingezeichneten Abgrenzungsli-
nie. 
 

Nach § 21 LG werden Land-
schaftsschutzgebiete festgesetzt, 
soweit dies 
 

a) zur Erhaltung oder Wieder-
herstellung der Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushalts 
oder Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter, 

b) wegen der Vielfalt, Eigenart 
oder Schönheit des Land-
schaftsbildes oder 

c) wegen ihrer besonderen 
Bedeutung für die Erholung 

erforderlich ist.  

 (2) Allgemeine Verbote  
 In den unter 2.2.1 bis 2.2.5 genannten Land-

schaftsschutzgebieten sind gemäß § 34 
Abs. 2 LG alle Handlungen verboten, die 
den Charakter der geschützten Gebiete ver-
ändern können oder dem besonderen 
Schutzzweck der einzelnen Gebiete zuwi-
derlaufen. 
Insbesondere ist es verboten: 
 

 

 a) außerhalb befestigter Straßen- und 
Fahrwege, eingerichteter Park- und 
Stellplätze und außerhalb von Hofräu-
men zu reiten, Fahrrad zu fahren, ein 
Kraftfahrzeug zu fahren oder abzustel-
len; 
unberührt bleiben: 
- das Fahren oder Abstellen von 

Kraftfahrzeugen im Rahmen ord-
nungsgemäßer land- oder forstwirt-
schaftlicher sowie gartenbaulicher 
Tätigkeiten, der Jagd, der Fischerei 
sowie im Rahmen von Unterhal-

Als befestigt sind alle Fahrwege 
anzusehen, die durch Einbrin-
gung von Wegebaumaterial oder 
als Folge von Erdbaumaßnahmen 
für das Befahren hergerichtet 
sind. Trampelpfade und Fahrspu-
ren gelten nicht als Wege. Nach 
dem Landesforstgesetz ist das 
Fahren sowie das Abstellen von 
Wohnwagen und Kraftfahrzeugen 
im Wald generell verboten. Die 
Vorschriften der Straßenver-
kehrsordnung sind zu beachten. 



 

tungsarbeiten an Gewässern oder 
öffentlichen Versorgungsanlagen; 

 
 b) Bäume, Sträucher oder sonstige Pflan-

zen und Pflanzenbestände ganz oder 
teilweise zu beseitigen, zu beschädigen 
oder auf andere Weise in ihrem Wachs-
tum oder Bestand zu beeinträchtigen; 

 
 
 

unberührt bleiben: 

Als Beeinträchtigung gilt auch das 
Beschädigen des Wurzelwerkes 
sowie das Verdichten oder Ver-
siegeln des Bodens im Traufbe-
reich der Bäume und Sträucher 
sowie die Behandlung von Säu-
men, Hochstaudenfluren, Röh-
richten u. a. mit Bioziden. Bei der 
Beweidung mit Pferden sind an-
gemessene Schutzvorkehrungen 
zu treffen. 

 - Maßnahmen im Rahmen der ord-
nungsgemäßen land- oder forstwirt-
schaftlichen Bodennutzung sowie die 
ordnungsgemäße Nutzung, Bewirt-
schaftung und Pflege von Bäumen 
und Sträuchern, 

Zur ordnungsgemäßen Nutzung 
und Pflege zählen auch das Auf-
den-Stock-Setzen der Hecken, 
Schnittmaßnahmen bei Obst-
bäumen und die Nutzung von 
hiebreifen Bäumen. 
Gemäß § 64 Abs. 1 Ziffer 2 LG ist 
das Auf-den-Stock-Setzen von 
Gehölzen jedoch in der Zeit vom 
1. März bis 30. September verbo-
ten. 
Für genutzte Gehölze bzw. ab-
gängige Obstbäume sind Ersatz-
pflanzungen aus standortgerech-
ten, heimischen Laubgehölzen 
bzw. hochstämmigen Obstbäu-
men möglichst lokaler Sorten in 
der auf die Nutzung folgenden 
Pflanzzeit vorzunehmen. 

 - Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Wartungs-, Unterhaltungs- und Repa-
raturarbeiten an öffentlichen Ver- und 
Entsorgungsleitungen einschließlich 
Fernmeldeeinrichtungen sowie an 
Bahngleisen nach Abstimmung mit der 
unteren Landschaftsbehörde, 

Zur Unterhaltung zählen auch das 
Zurückschneiden und Ausasten 
oder ähnliche Maßnahmen unter-
halb von Leiterseilen und inner-
halb der notwendigen Schneisen-
breite von Freileitungen sowie 
das Freihalten der Schutzstreifen 
von unterirdischen Versorgungs-
leitungen entsprechend dem Be-
triebszweck. 

 - Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen im 
Rahmen der Verkehrssicherungs-
pflicht nach Abstimmung mit der unte-
ren Landschaftsbehörde, 

 

 - Maßnahmen im Rahmen der militäri-
schen Nutzung auf dem Gebiet des 

 



 

Standortübungsplatzes „Brenker Mark“ 
bis zu dessen Aufgabe als Truppen-
übungsplatz; 

 c) Moore, Heide, Brüche sowie Brachland 
oder andere nicht genutzte Flächen in 
eine andere Nutzungsart umzuwandeln 
oder die Nutzung zu intensivieren; 

Bei diesen Lebensräumen han-
delt es sich häufig um nach § 62 
LG geschützte Biotope. Zu einer 
Intensivierung zählen insbeson-
dere der Umbruch der Flächen, 
der Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln sowie das 
Verlegen von Drainagen. Das 
Umwandlungsverbot gilt nicht für 
Brachflächen, die im Rahmen der 
EU-Stilllegungsprogramme vorü-
bergehend nicht bewirtschaftet 
werden, sowie für Grünland, dass 
im Rahmen des Vertragsnatur-
schutzes entwickelt worden ist. 
 

 i. Wald in eine andere 
Nutzungsart umzuwandeln, Schmuck-
reisig- und Weihnachtsbaumkulturen 
außerhalb des Waldes oder Baum-
schulkulturen anzulegen; 

 

 

 ii. bauliche Anlagen im 
Sinne der Bauordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der jeweils gül-
tigen Fassung sowie Verkehrsanlagen, 
Wege oder Plätze einschließlich deren 
Nebenanlagen zu errichten oder zu än-
dern, auch wenn für die jeweilige Maß-
nahme keine Planfeststellung, bauauf-
sichtliche Genehmigung, Anzeige oder 
sonstige baurechtliche Entscheidung 
erforderlich ist; 
unberührt bleiben: 
- die Erweiterung baulicher Anlagen, so-

fern sie bau- und planungsrechtlich 
zulässig ist und nur einen untergeord-
neten Teil der vorhandenen Gebäude 
einnimmt unter Beachtung der Ziele 
und Grundsätze des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, 

- die Errichtung von Wildfütterungen, 
Ansitzleitern und Jagdhochsitzen im 
Rahmen der ordnungsgemäßen Jagd, 

- das Errichten von nach Art und Größe 

Als bauliche Anlagen gelten ne-
ben Gebäuden auch Wald-, Jagd-
, Fischerei- und sonstige Hütten 
sowie Dauercamping- und Dauer-
zeltplätze, Lager- und Ausstel-
lungsplätze, Sportanlagen, Lan-
dungs-, Boots- und Angelstege, 
Wildgehege, Zäune und andere 
aus Baustoffen oder Bauteilen 
hergestellte Einfriedigungen. 
Unter Erweiterung ist auch die Er-
richtung selbständiger baulicher 
Anlagen zu verstehen, die nur ei-
nen untergeordneten Teil der Ge-
bäude darstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ortsüblichen Forstkultur- und Weide-
zäunen, sowie kulturtechnisch not-
wendigen Einzäunungen im Rahmen 
des Erwerbsgartenbaues für die Dauer 
der Kulturzeit, 

- die Errichtung von offenen Melkstän-
den oder Unterständen für das Weide-
vieh im Rahmen der ordnungsgemä-
ßen Landwirtschaft, 

- die Unterhaltung der Forstwirtschafts-
wege, 

- der Bau von nicht mit Bindemitteln 
oder Pflaster befestigten Forstwirt-
schaftswegen im Rahmen der ord-
nungsgemäßen forstwirtschaftlichen 
Bodennutzung unter besonderer Be-
rücksichtigung des Kleinreliefs und 
ohne erhebliche und nachhaltige Ver-
änderungen der Bodengestalt im Be-
nehmen mit der unteren Landschafts-
behörde, 

- das Aufstellen von beweglichen Wald-
arbeiterschutzhütten auf Wegen und 
Plätzen; 

- der Neubau der Ortsumgehung Büren-
Steinhausen im Zuge der L 549; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men im Sinne der § 4 – 6 LG sind 
im Einvernehmen mit der unteren 
Landschaftsbehörde zu regeln. 

 d) ober- oder unterirdische Leitungen aller 
Art einschließlich Fernmeldeeinrichtun-
gen zu errichten, zu verlegen oder zu 
ändern; 
unberührt bleiben: 
- die Verlegung von innerbetrieblichen 

Leitungen, die der Versorgung von 
land- oder forstwirtschaftlichen oder 
gartenbaulichen Betrieben dienen, 

- die Verlegung von Leitungen in der 
befahrbaren Schwarzdecke von Stra-
ßen, 

- die Unterhaltung oder Instandsetzung 
bestehender Leitungsnetze nach Ab-
stimmung mit der unteren Land-
schaftsbehörde; 

 

 

 e) Werbeanlagen oder Werbemittel, Schil-
der oder Beschriftungen oder ähnliches 
zu errichten, anzubringen oder zu än-
dern; 
unberührt bleiben: 

 



 

- das Errichten oder Anbringen von 
Schildern oder Beschriftungen durch 
Behörden, soweit sie ausschließlich 
auf den Schutz des Gebietes hinwei-
sen, Ver- oder Gebotshinweise bein-
halten oder als Orts- und Verkehrs-
hinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen, 

- das zeitweise Aufstellen von Schildern 
im Rahmen der Vermarktung land- 
oder forstwirtschaftlicher sowie gar-
tenbaulicher Erzeugnisse ab Hof; 

 
 f) Buden, Verkaufsstände, Verkaufswa-

gen oder Warenautomaten aufzustellen 
oder Stellplätze dafür zu errichten;  
unberührt bleibt: 
- das zeitweilige Aufstellen von offenen 
Verkaufsständen an Straßen und 
Parkplätzen zum Verkauf von im eige-
nen Betrieb gewonnen land- oder 
forstwirtschaftlichen sowie gartenbau-
lichen Produkten; 

 

 

 g) Wohnwagen, Wohnmobile, Mobilheime, 
Wohncontainer, Zelte oder ähnliche, 
dem zeitweisen Aufenthalt von Men-
schen dienende Anlagen ab- bzw. auf-
zustellen oder Stellplätze dafür zu er-
richten;  
unberührt bleibt: 
- das zeitweilige Aufstellen von Schä-

ferwagen und –karren im Rahmen der 
Wanderschäferei; 

 

 

 h) außerhalb von Hofräumen und Haus-
gärten und außerhalb von dazu einge-
richteten und genehmigten Plätzen 
Feuer zu machen, zu grillen, zu zelten 
oder zu lagern;  
unberührt bleiben: 

- das Zelten der ansässigen Bevölke-
rung, insbesondere der Kinder, auf 
Wiesen und Weiden in der Nähe der ei-
genen Wohngebäude, 

- das Verbrennen von Stroh, Schlagab-
raum oder sonstigen pflanzlichen Abfäl-
len, soweit dieses nach abfallrechtli-
chen Vorschriften zulässig ist; 

 



 

 
 i) Anlagen für alle Arten von Wasser-, 

Ball-, Winter-, Luft-, Modell-, Motor-, 
Schieß- oder Tiersport zu errichten, 
Modell-, Motor- oder Schießsport aus-
zuüben sowie Open-Air-Veranstal-
tungen durchzuführen; 

 

 

 j) Abgrabungen, Aufschüttungen, Aus-
schachtungen oder Sprengungen vor-
zunehmen oder die Bodengestalt auf 
andere Art und Weise zu verändern 
oder Gesteinsmaterialien zu entneh-
men; 

 

Verboten sind auch Verfüllungen 
in geringem Ausmaß zur Beseiti-
gung von Geländesenken und 
ähnlichem innerhalb landwirt-
schaftlicher Flächen, die Beseiti-
gung und Veränderung von Bö-
schungen, Terrassenkanten und 
ähnlichem sowie die Beschädi-
gung von Boden- und Kultur-
denkmalen. 

 m) Boden, Bodenaushub, landschafts-
fremde Stoffe oder Gegenstände, ins-
besondere feste oder flüssige Abfall-
stoffe aller Art, Altmaterialien oder 
Schutt zu lagern, einzuleiten, einzu-
bringen oder sich ihrer auf andere Art 
und Weise zu entledigen; 
unberührt bleiben: 

- die vorübergehende Lagerung von Pro-
dukten der Land- und Forstwirtschaft 
sowie des Gartenbaus, 

- Meliorationsmaßnahmen auf Ackerflä-
chen, 

- die vorübergehende Ablagerung sowie 
das Aufbringen von Dünger und Kom-
post, 

- die vorübergehende Ablagerung von 
Stoffen und Gegenständen an Uferrän-
dern, die bei Maßnahmen der Gewäs-
serunterhaltung anfallen, 

- die vorübergehende Lagerung von Ma-
terial zu Unterhaltungs- und Reparatur-
arbeiten an Wegen auf vorhandenen 
befestigten Plätzen, 

- das Anlegen von Futterstellen für das 
Wild gemäß § 25 Landesjagdgesetz; 

 

Abfälle in diesem Sinne sind auch 
Gartenabfälle. Die Verbote des 
Wasser- und Abfallrechtes sind 
zu beachten. Das Aufbringen von 
Gülle ist in der Düngeverordnung 
und das Aufbringen von Klär-
schlamm in der Klärschlammver-
ordnung geregelt. 

 n) die Gestalt der fließenden oder stehen-
den Gewässer zu verändern, künstliche 
Gewässer einschließlich Fischteiche 
anzulegen sowie in Gewässern Netz-

Zum Gewässer zählen auch 
das Ufer und die Quellbereiche. 
Zur Gestaltveränderung zählen 
auch nicht sachgerechte Ufer-



 

gehegeanlagen zu errichten; 
unberührt bleiben: 

- erforderliche Maßnahmen der Gewäs-
serunterhaltung nach Abstimmung mit 
der unteren Landschaftsbehörde. 

verbauungen aus Bauschutt 
oder Grünabfällen. 

 

   
 (3) Allgemeine Gebote  
 Es ist geboten, ältere Baum-, insbesondere 

auch Obstbaum-, sowie andere Gehölz-
pflanzungen zu pflegen, abgängige Gehöl-
ze durch Nachpflanzungen zu ersetzen und 
Lücken in den Beständen zu schließen. 

Dieses Gebot bezieht sich vor 
allem auf ältere Pflanzungen 
von Obstbaumreihen, Reihen 
anderer Laubbäume sowie Al-
leen. 

 



 

 
   

2.2.5 Landschaftsschutzgebiet „FFH-Gebiet 
Wälder bei Büren“ 

 

   
 (1) Die Festsetzung als Landschaftsschutz-

gebiet erfolgt gemäß § 21 Buchstaben a, b 
und c LG, insbesondere  
- zur Erhaltung und Entwicklung der Le-

bensgemeinschaften und Lebensstätten 
von landschaftsraumtypischen und ge-
fährdeten Tier- und Pflanzenarten inner-
halb eines großflächigen, zusammen-
hängenden Waldgebietes, das sich 
durch einen hohen Anteil artenreicher 
Buchenwälder auszeichnet, 

- zur Erhaltung und Verbesserung der 
Funktionen im regionalen und überregio-
nalen Biotopverbund, 

- zur Erhaltung und Wiederherstellung 
großflächiger und naturnaher Buchen-. 
und Buchenmischwälder sowie bachbe-
gleitender Eschenwälder und anderer 
Waldformationen mit temporären und 
dauernd fließenden Bächen, Trockentä-
lern, Quellbereichen, Schwalglöcher, Do-
linen, Alt- und Totholz, 

- zur Bewahrung und Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes der 
natürlichen Lebensräume und wildleben-
den Tier- und Pflanzenarten von gemein-
schaftlichem Interesse gemäß Artikel 4 
Abs. 4 in Verbindung mit Artikel 2 Abs. 2 
und Artikel 6 Abs. 2 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wild-
lebenden Tiere und Pflanzen (FFH-
Richtlinie) vom 21.05.1992 (Abl. EG Nr. L 
305, S. 42) in der jeweils gültigen Fas-
sung. Hierbei handelt es sich um den fol-
genden, für die Meldung des FFH-
Gebietes DE-4417-302 „Wälder bei Bü-
ren“ ausschlaggebenden natürlichen Le-
bensraum von gemeinschaftlichem Inte-
resse gemäß Anhang I der FFH-
Richtlinie: 

- Waldmeister-Buchenwälder  
(NATURA 2000-Code 9130). 

- zum besonderen Schutz und zur Ent-

Das Schutzgebiet umfasst Teil-
bereiche des FFH-Gebietes DE-
4417-302 „Wälder bei Büren“, 
soweit es sich um private Flä-
chen handelt. Die öffentlichen 
Flächen des FFH-Gebietes sind 
als Naturschutzgebiet „Wälder 
bei Büren“ geschützt. Das FFH-
Gebiet repräsentiert Lebens-
räume und Ökosysteme von eu-
ropaweiter Bedeutung. 
Im Einzelnen sind insbesondere 
folgende Biotoptypen und Ver-
gesellschaftungen schützens-
wert: 
Waldmeister- und Perlgrasbu-
chenwälder, Bach-
Eschenwälder, naturnahe, meist 
temporäre Bachläufe und Quell-
bereiche, Felsbildungen, Doli-
nen und Erdfälle, flachgründige 
Hangbereiche  
sowie die natürliche Artenviel-
falt, insbesondere der Säuge-
tier-, Vogel-, Reptilien- und Am-
phibienfauna. 
Zentrales Ziel ist der Schutz, der 
Erhalt und die weitere Optimie-
rung der Waldmeister-
Buchenwälder, da dieser zu-
sammenhängende Waldkom-
plex im Rahmen des Biotopver-
bundes einen wichtigen Refugi-
al- und Ausbreitungsraum für 
zahlreiche Tier- und Pflanzenar-
ten der Buchenwaldökosysteme 
im Übergang zwischen den 
Großlandschaften Weserberg-
land, Westfälische Bucht und 
Süderbergland darstellt. Zur 
weiteren Optimierung zählt auch 
die mittelfristige Umwandlung 
von Nadelholzbeständen in 
standortgerechte Laubwälder. 



 

wicklung der Lebensräume für die fol-
genden im Gebiet vorkommenden Vo-
gelarten, auf die sich Artikel 4 der Richt-
linie 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie) 
vom 02.04.1979 (Abl. L 103, S. 1) in der 
jeweils gültigen Fassung bezieht und die 
im Anhang I dieser Richtlinie aufgeführt 
sind: 
- Grauspecht (Picus canus) 
- Rotmilan (Milvus milvus) 
- Schwarzspecht (Dryocopus martius) 
- Wespenbussard (Pernis apivorus). 

 

Ergänzende Maßnahmen sind 
der Schutz und die Entwicklung 
der Waldränder, die Erhaltung 
von Altholz und die naturnahe 
Waldbewirtschaftung.  

 
 

 (2) Spezielle Verbote 
Zusätzlich zu den allgemeinen Verboten ist 
es insbesondere verboten: 
 

a) Wiederaufforstungen auf in der Fest-
setzungskarte genau gekennzeichneten 
Flächen mit anderen als standortge-
rechten, heimischen Laubbäumen so-
wie mit Pflanzmaterial aus nicht geeig-
neten Herkunftsgebieten durchzufüh-
ren; 
unberührt bleibt: 
- die einzel-, trupp- oder gruppenwei-

se Beimischung von anderen 
Baumarten (z. B. Nadelholz) mit ei-
nem Anteil von bis zu 
20 %, sofern es sich um die Beibe-
haltung eines bestehenden Anteils 
nicht zur natürlichen Waldgesell-
schaft gehörender, jedoch standort-
gerechter Arten handelt; 

 

 
Im FFH-Gebiet, besonders im 
Bereich der FFH-
Lebensraumtypen, sind alle, 
auch forstliche Maßnahmen zu 
unterlassen, die zu einer Ver-
schlechterung des Erhaltungs-
zustandes der FFH-
Lebensraumtypen und Arten 
führen können. 
Bei den genau gekennzeichne-
ten Flächen handelt es sich um 
FFH-Lebensräume. 
Als Grundlage für die Artenaus-
wahl bei der Wiederaufforstung 
sind die Arten der potenziell na-
türlichen Vegetation des jeweili-
gen Standortes heranzuziehen. 

 b) die vorhandenen naturnah ausgepräg-
ten temporären Bäche und Quellberei-
che, deren Einschnitte und Tälchen so-
wie die Erdfälle und Dolinen in ihrer 
Struktur oder Funktion zu beeinträchti-
gen; 

 

Als Beeinträchtigung gelten 
auch die konzentrierte Ablage-
rung von Schlagabraum sowie 
die Anlage von Wild- und Lock-
fütterungen 

 c) Tier-, Ball-, und Wintersport auszuüben;  
unberührt bleibt: 
- das Reiten auf Straßen und befes-

tigten Wegen; 
 

Siehe auch Verbot 2.2.(2) a) 
und k) 

 d) Hunde unangeleint laufen zu lassen; 
unberührt bleibt: 

Der jagdliche Einsatz umfasst 
nicht die Ausbildung und Prü-



 

- der jagdliche Einsatz von brauchba-
ren Jagdhunden. 

fung von Jagdhunden. 

   
 (3) Spezielle Gebote 

Es ist insbesondere geboten: 
 - den Waldmeister-Buchenwald durch den 

Umbau von nicht standortgerechten Be-
ständen zu vermehren; 

- Bestockungen mit standortfremden Ge-
hölzen (insbesondere Hybrid-Pappeln 
und Nadelgehölze) in Quellbereichen 
und Taleinschnitten sowie auf Flächen, 
deren floristische oder faunistische 
Schutzwürdigkeit durch diese standort-
fremden Gehölze gefährdet bzw. beein-
trächtigt ist, vorrangig in artenreiche 
Laubmischwälder umzuwandeln und 
aufkommende Nadelholzverjüngung zu 
entfernen; 

- geeignete Einzelbäume und Baumgrup-
pen zu Altholzinseln zu entwickeln sowie 
Totholz und Höhlenbäume zu erhalten; 

 
Die Art und Weise der forstli-
chen Nutzung und die notwen-
digen Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen, die die Erhal-
tung oder Wiederherstellung ei-
nes dem Schutzzweck entspre-
chenden Zustandes gewährleis-
ten, sollen durch einen Wald-
pflegeplan konkret geregelt 
werden. Sofern kurzfristig die 
Erstellung eines Waldpflegepla-
nes nicht möglich ist, ist ein So-
fortmaßnahmenkonzept zu er-
arbeiten. 
Für den Stadtwald Büren würde 
im Rahmen der Betriebsplanung 
2003 ein Sofortmaßnahmen-
konzept erstellt. 

 - wertvolle und landschaftsraumtypische 
Lebensräume, wie Quellen, dauernd und 
zeitweise fließende Bachläufe sowie de-
ren Auen, Einschnitte und Tälchen, 
Schwalglöcher, Dolinen, Erdfälle, Klein-
gewässer und Felsen zu sichern und zu 
entwickeln; 

 

 - Holz mit Fahrzeugen nur von den Rü-
ckegassen und Wegen aus zu rücken 
und Rückegassen nicht in ökologisch 
empfindlichen Bereichen anzulegen; 

Ökologisch empfindliche Berei-
che sind neben den nach § 62 
LG geschützten Biotopen auch 
temporäre Wasserläufe sowie 
deren Kerbtälchen. 

 - artenreiche und naturnahe Waldmäntel 
und Waldsäume zu erhalten und zu ent-
wickeln; 

 

 - bei der Verjüngung der Bestände Verfah-
ren der Naturverjüngung gegenüber 
Pflanzungen Vorrang zu geben und ent-
sprechend zu unterstützen; 

 

 - die Schalenwilddichte in dem Maße zu 
regulieren, dass die Verjüngung der hei-
mischen Baumarten in der Regel ohne 
besondere Schutzmaßnahmen ermög-
licht wird. 
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